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Stiftungsgastdozentur für Poetik an Hermann Burger 

Künstler Therapeuten 
der Wirklichkeit 
Das folgende Gespräch mit Her
mann Burger führte Karl Pa
schek. Es wurde mit freundlicher 
Genehmigung der Stadt- und 
Universitätsbibliothek aus dem 
Begleitheft zur Hermann-Bur
ger-Ausstellung (siehe Kasten 
Seite 2) entnommen. 

ist der Künstler der "tra~szen
dentale Arzt" (Novalis), der die 
"moderne Zivilisationskrank
heit: die Depression" heilen 
kann? 

Hermann Burger 
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Der Arzt, ob Allgemeinprakti
ker oder Spezialist, untersucht 
einen Fall, stellt eine Diagnose 
und verordnet eine Therapie, 
dies auf Grund seiner hippokra
tischen Ethik, Leben zu erhal
ten, der Gesundheit zu dienen, 
und auf Grund seines Fachwis
sens. Der Künstler reagiert un
bewußt auf die Strömungen der 
Zeit. Max Frisch braucht dafür 
das Bild der Erdbebenwarte. Im 
Gegensatz zum psychisch Kran
ken, der von Halluzinationen 
verfolgt wird, gelingt es dem 
Schriftsteller, Musiker, Maler, 
Bildhauer die aufsteigenden 
Dämonen ' zu bannen. Ob es 
seine ganz privaten Geister 
oder Dämonen der Zeit seien, 
liegt nicht in seiner Hand. Auch 

die für ihn im Nebel blieben. 
Hat der Leser das Gefühl, hier 
wurde in meiner Sache gespro
chen, ist die Rezeption und 
Identifikation geglückt. Nun 
kommt die Frage aus dem 
Kästnergedicht: Wo bleibt das 
Positive? Warum wimmelt es in 
der Literatur von Problemmen
schen und Psychopathen? War
um fällt uns die Darstellung 
einer Lebenskrise oder der To
desangst so viel leichter als die 
Bewältigung einer glücklichen 
Beziehung? Weil das Glück, die 
Erfüllung, auf unser Korrektiv 
nicht angewiesen ist. Wir lassen 
es lieber unangetastet, um es 
nicht zu verscheuchen. Unser 
Stilmittel, das Positive erahnen 
zu lassen, ist die Negativform. 
Indem wir den Schatten ban
nen, schaffen wir im Idealfall 
Platz für das Licht. 

nur Schießscharten. An der äu
ßeren Gestalt lesen wir die 
Grammatik der inneren Organi
sation ab. In der Literatur erle
ben wir dasselbe als Evidenz. 
Die Art, wie ich es sage, ist zu
gleich das, was ich sage. Der In
halt erschließt sich über die 
Form. Im lyrischen Stimmungs
bild einer Mondnacht werden 
die Konjunktionen fehlen, in 
einem Plädoyer für einen Mör
der überwiegen. Als Literatur
wissenschaftier habe ich die 
Deckungsgleichheit von Form 
und Inhalt zu erfahren und 
nachzuweisen, als Schriftsteller 
herzustellen und hinterher zu 
erfahren. Das sind zwei Paar: 

Schnelle Gefäßdiagnose 

.ich "untersuche", das heißt, ich 
folge der Schnitzeljagd meiner 
Intuitionen und recherchiere. 
Auch ich stelle eine Diagnose, 
aber nicht als medizinische For
mel, sondern in Form von Dar
stellung. Ich zeige vor, wie sich, 
·zum Beispiel, der Wasserfall 
von Badgastein umbringt. Ich 
stelle ein Korrektiv her zur fak
tischen Realität. Meine "thera
peutische" Frage lautet: Was 
wäre, wenn .. . ? Dies, daß ich 
mit der so und nicht anders an
getroffenen Wirklichkeit nicht 
zufrieden bin, verbindet mich 
mit dem Leser. Wir beide füh
ren neben der realen noch eine 
phantastische Existenz, indem 
wir in Rollen schlüpfen, uns auf 
Fiktion einlassen. Wir erleben 
so, was die Wirklichkeit nicht 
gestattet, etwa zur gleichen Zeit 
an verschiedenen Orten zu sein. 
Wir hinterfragen die Realität 
im Spiel, insofern bieten wir 
eine "Therapie" an für das Lei
den am So-sein der Welt. 
im Fragebogen des Frankiur
ter-Allgem ein e-Magazins ant
worten Sie auf die Frage, was 
für Sie "das größte Unglück" 
sei: "Mein Unglück nicht be
schreiben zu können." Sehen 
Sie in der Beschreibung des 
Unglücks die Hauptfunktion 
der Kunst? 
Nehmen wir den oben ange
sprochenen Fall, die Depres
sion. Im allgemeinen kann der 
Patient seine Situation sehr 
schlecht beschreiben, er findet 
nur stereotype Bilder wie 
"Nebel ist rund um mich" oder 
"Ich befinde mich in einem 
Tunnel, der nie aufhört". Indem 
ich nun als Schriftsteller das 
Zeichenfeld für die totale Ver
nullisierung des Menschen er
weitere, schaffe ich Freiräume 
zur Identifikation. VTie der gute 
Analytiker hilft der Künstler 
dem "Patienten", wörtlich dem 
"Erduldenden", DilJ.ge zu formu
lieren und bewußt zu machen, 

Sie zitieren gern den Ausspruch 
des amerikanischen Architek
ten Frank Lloyd Wright: "Form 
follows function." Wie beurtei
len Sie das Form-in
halt-Problem in der Kunst als 
Dichter - und Literaturwissen
schaftler? Entsteht ein Konflikt, 
wenn es den ersten praktisch, 
den zweiten theoretisch be
schäftigt? 
Die wichtigste Erkenntnis in 
meinem ersten Architekturse
mester an der ETH war, daß ein 
Haus innen, beim Grundriß, be
ginnt und nicht bei der Fassade.' 
soll das Wohngefühl dasjenige 
eines Bunkers sein, gibt es eben 
keine Fensterfronten, sondern 

Prof. Dr. P. Bernd Spahn hat am 
12. 12. seine Bewerbung um das 
Amt des Präsidenten der Univer
sität Frankfurt zurückgezogen. 
Prof. Spahn hatte sich mit Prof. 
Dr. Klaus Ring, ebenfalls Kandi
dat für das Präsidentenamt, ei
ner öffentlichen Befragung ge
stellt (Foto). Beide Bewerber 
kommen aus der sogenannten 
"Mehrheitskoalition" im Kon
vent, die die Politik des Präsi
denten trägt. Nach der Anhörung 
vor dem Konvent und dem Senat 
der Universität war es innerhalb 
dieser Koalition zu einer Ab-

Schuhe. Zum Konflikt kommt 
es dann, wenn ich über mein 
germanistisches Wissen zur 
Praxis kommen will. Dann ent
steht das Gedicht aus der Re
torte oder Eunuchenprosa. Ich 
darf als Künstler nie genau wis
sen, was mich umtreibt. Ich löse 
kein Rätsel, sondern stelle 
eines dar. Frisch sagt, man muß 
,beim Schreiben merken, daß et
was los ist, aber nkht durch
schauen was. Solange ich nach 
innen blind und nach außen se
hend bin, werde ich instinktiv 
mit der Form der Funktion fol
gen. Dann entsteht aus dem 
tiefsten cholerischen Fundus 
eben ein althochdeutsches 
Gedicht, der Fluch vom Teufels
stein in der Künstlichen Mut
ter. Der Schriftsteller ist ein 
schlechter Wissenschaftler in 

(Fortsetzung auf Seite 2)1 

stimmung über einen gemeinsa
men Kandidaten gekommen, bei 
der Prof. Ring die meisten Stim
men erhielt. Daraufhin zog Prof. 
Spahn seine Bewerbung zurück. 
In seinem Brief an Präsident 
Prof. Dr. Hartwig KeIm schreibt 
er: "Ich bedaure es, daß meine 
Bewerbung um das Amt des Prä
sidenten in der Konventskoali
tion zu erheblichen Belastungen 
geführt hat. Niemand _ hat das 
Recht, die Arbeitsfähigkeit einer 
langbewährten Koalition so zu 

ich ist, 

Stadt·· L.; L. ' - :.:'.'.JI. 

Frankiun/Main 

Das Frankfurter Universitäts
klinikum stellte am 12. Dezem
ber sein bisher teuerstes radio
logisches Gerät der Öffentlich
keit vor: Für drei Millionen 
Mark ist eine Digitale Subtrak
tions-Angiographie-Anlage er
worben und in Betrieb genom
men worden. Bei der Digitalen 
Subtraktions-Angiographie 
(DSA) handelt es sich um ein 
computergesteuertes Verfahren 
zur Darstellung der Blutgefäße 
des Menschen. Von einer Leer
aufnahme ohne Kontrastmittel 
wird eine zweite Aufnahme mit 
den kontrastmittelgefüllten 
Blutgefäßen elektronisch sub
trahiert. Das Ergebnis ist eine 
sehr deutliche Darstellung der 
Blutgefäße ohne Überlagerung 
durch die Knochenstrukturen. 

Die Erprobung der Digitalen 
Subtraktions-Angiographie hat 
für den europäischen Raum im 

wer als favorisierter Kandidat 
der Koalition gelten darf, ziehe 
ich meine Bewerbung nach ei
nem fairen Hearing im Konvent 
zurück. Das Wohl dieser Univer
sität steht mir an vorderster 
Stelle, ich hoffe, daß meine Ent
scheidung diesem dienlich 
wird." 
Der dritte Kandidat um das Prä
sidentenamt hatte seine Bewer
bung vor der öffentlichen Befra
gung zurückgezogen. 
Die Wahl des neuen Präsidenten 
der Universität Frankfurt wird 
am 29. Januar 1986 sein. 

Universitätsklinikum Frankfurt 
stattgefunden. 1981 wurde der 
erste Prototyp eines solchen 
Gerätes von der Firma Philips 
hier in Frankfurt zur Erpro
bung installiert. In den folgen
den Jahren konnten die Profes
soren Jürgen Kollath und Hel
mut E. Riemann zusammen mit 
ihren Mitarbeitern wesentliche 
Grundlagen bei der Anwendung 
der DSA im klinischen Betrieb 
entwickeln. Zu erforschen war, 
bei welchen Erkrankungen der 
Einsatz der DSA für den Pa
tienten zusätzliche Erkenntnis
se und bessere Behandlungs
möglichkeiten bringt. In zahl
reichen wissenschaftlichen Ver
öffentlichungen wurden die Er
folge dieser neuen Untersu
chungsmethode vorgestellt. Ins
gesamt wurden in den vergan
genen vier Jahren fünf unter
schiedliche DSA-Systeme in 
Frankfurt erprobt. Das jetzt in
stallierte 2-Raum-DSA-System 
stellt den vorläufigen Abschluß 
dieser Entwicklung dar. 

Das neue Untersuchungsver
fahren ist für den Patienten in 
der Regel weniger eingreifend 
und belastend als eine übliche 
Angiographie (röntgenologische 
Darstellung von Blutgefäßen 
nach Injektion eines Kontrast
mittels). Die Menge des verab
reichten Kontrastmittels kann 
in den meisten Fällen reduziert 
werden. Außerdem können dün
nere Katheter Verwendung fin
den. Die Vorteile dieser neuen 
Methode gegenüber der kon
ventionellen Angiographie las
sen sich folgendermaßen zu
sammenfassen: 
- Der Untersuchungsablauf ist 
wesentlich schneller. 
- Die Bildqualität bei DSA ist 
aufgrund der höheren Dichte
auflösung sehr gut.. 
- Es besteht die Möglichkeit 
der Bildnachverarbeitung; der 
Radiologe kann nach Abschluß 
der Untersuchung unter den 
verschiedensten zusätzlichen 
Fragestellungen noch weitere 
Bilder erstellen. 
- Die Untersuchungen sind für 
den Patienten weniger eingrei
fend und belastend und lassen 
sich ambulant durchführen; bei 
der konventionellen Angiogra
phie ist in der Regel ein mehr
tägiger Krankenhausaufenthalt 
erforder lieh. 

Die jetzt in Frankfurt in Be
trieb genommene Lösung, mit 
einem DSA-System die in zwei 
Angiiographie-Räumen anfal
lenden klinischen Bilder zu ver-

(Fortsetzung a·uf Seite 2) 
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Künstler ... 
'(Fortsetzung von Seite 1) 

eigener Sache, die Theorie 
hinkt dem Produzieren immer 
hinterher wie die alte Fasnacht. 
Es ist der Weg eines Schlaf
wandlers über einen Dachfirst. 
Der Germanist darf den Dichter 
dabei nicht aufwecken, sonst 
stürzt er ab. 
Die Virtuosität in der Wort- und 
Fingerkunst (Zauberei) soll 
nach Ihrer Auffassung ein Erle
ben vergegenwärtigen, dessefl, 
Fehlen als Mangel schmerzlich 
empfunden wird. Wenn so die 
Therapiefunktion von Sprach
und Fingerkunst in den Vorder
grund rückt, warum reicht die 
Wortkunst als Therapeutikum 
nicht aus? Warum noch zusätz
lich die aktive Ausübung der 
Fingerkunst? 
Meine bescheidenen Fertigkei
ten als Amateurmagier sollen 
gerade auf den Unterschied 
zwischen Zauberei und Sprache 
hinweisen. Der Prestigedigita
teur benutzt die Tarnrede, ge
spickt mit Metaphern und Alle
gorien, um vom wunden Punkt 
seines Tricks abzulenken. Es 
herrscht eine Inkongruenz zwi
schen sprachlicher Einkleidung 
und manueller Vorführung. Das 
,,Andersreden" (Allegorie) dient 
der ·Vertuschung. Wenn ich ab 
und zu bei Diabelli-Lesungen 
ein paar Tricks vorführe, dann 
will ich damit anschaulich de
monstrieren, daß der Schrift- , 
steller mit allen ihm zur Verfü
gung stehenden Mitteln auf den 
wunden Punkt hinweist. Sein 
,,Andersreden" dient der Entlar
vung, nicht .der Vernebelung. 
Virtuosität als reziproke Artiku
lation zum Stammeln. Doch 
Diabelli ist nur eine Rolle in 
meinem Repertpire, die c1ie Ver
körperung des Künstlers 
schlechthin. Wenn mich die ,Kri
tik seit dieser Veröffentlichung 
immer wieder als Sp'rachzaube
rer hinstellt, übersieht sie 
meine radebrecherische Kom
ponente. 

Wie sehen Sie das Verhältnis 
von Fiktion und Realität in der 
Kunstproduktion und im Kunst
produkt? 
Mein Leser macht mir dann am 
meisten Freude, wenn er bei 
einem Text nicht mehr unter
scheiden kann, was reine Fik
tion und was Realitäts-Darstel
lung'ist. Das heißt, es ist gelun
gen, eine sprachliche Parareali
tät zu schaffen, Irreales und 
Reales miteinander zu ver
schmelzen. Wie der Rahmen an 
der Wand ein Stück Verputz 
zum Bild macht, sorgt die Er
zählperspektive in der Prosa 
dafür, daß beispielsweise , ein 

Gefäßdiagnose 
(Fortsetzung von Seite 1) 

arbeiten und auszuwerten, ist 
besonders wirtschaftlich und 
erlaubt eine hohe Patientenfre
quenz. Drei hervorragende 
Merkmale kennzeichnen die 
neue ' Generation des DSA-Sy
sterns: 
- Sehr schnelle und einfache 
Handhabung 
- Sehr gute Bildqualität 
- Zukunftssicheres Baustein-
prinzip. 

Die Digitale Subtraktionsan
giographie ist wie viele andere 
moderne diagnostische Verfah
ren ohne EDV-Komponenten 
nicht denkbar. Das zum DSA
System gehörende umfassende 
Software-Paket medizinisch ge
sicherter Auswertmethoden 
wird laufend erweitert und 
kann ohne Ausfallzeiten des 
Gerätes durch das Bau
stein-Prinzip integriert werden. 

Inzwischen sind im Frankfur
ter Universitätsklinikum über 
7000 DSA-Untersuchungen 
durchgeführt worden. Die Ra
diologen des Klinikums verfü
gen über die längsten und um
fassendsten Erfahrungen mit 
den DSA-Systemen. 

IParagraph aus dem Brief träger
Ireglement wie eine erfundene 
liuristische Schikane aussieht. 
tMit Thomas Mann bin ich der 
Ansicht, daß die objektiven 
Fakten der Wirklichkeit manch
mal verrückter sind als ihre 
künstliche "Verrückung". Aber 
.erst indem wir ihnen den Rah
!men verschaffen. Dann deutet 
das Phantastische auf das Rea
le und umgekehrt. 
Nach Ihren Aussagen stehen 
sich in Ihrem Fall Dichter und 
Germanist nicht im Wege, son
dern leben in produktiver Sym
biose. Wie gelingt Ihnen die Lö
sung dieses Dilemmas und se
hen Sie diese harmonische Ba
lance als dauerhaft gesichert 
an? 
Nun, so unproblematisch ist die 
Symbiose, so störungsfrei die 
Balance nicht. Der Wissen
schaftler muß immer wieder ein 
Auge zudrücken, wenn der 
Schriftsteller am Werk ist. Zum 
Glück, in diesem Sonderfall, ha
be ich ein sehr schlechtes Ge
dächtnis. Wenn in Schilten der · 
Arzt zum Patienten ins Bett 
kriecht, habe ich tatsächlich 
Kafkas Landarzt-Szene verges
sen. Beim Produzieren der Au
er-Aplanalpschen Stollenklinik 
im Gotthard denke ich keine 
Minute an Thomas Manns Zau
berberg. Der Problemdruck des 
Stoffes wischt mir die Wandta
fel bei. Aber dann nehme ich 
auch in Kauf, daß ich als Schaf
fender ein schlechter Germa
nist bin, dessen Blick für das 
Andere durch das Eigene ge
trübt ist. Ich könnte parallel 
nicht eine Vorlesung und einen 
Roman schreiben. Als Roman
cier beurlaube ich den Literar
historiker in mir, was nicht aus
schließt, daß er ab und zu eine 
IStipvisite macht. 
Sie sagen über das Verhältnis 
zum Leser, daß nach Abschluß 
eines Werkes "das lange War
ten auf den Leser" sich einstel
le. Kommt der Leser erst nach 
Abschluß des Schaffensprozes
ses ins Blickfeld oder ist er 

. schon vorher gegenwärtig und 
macht seinen Einfluß geltend? 
Mein Schreiben ist von den er
sten Skizzen her ein Dialog mit 
dem Leser, freilich mit dem 1-
Leser, das heißt mit der verin
nerlichten Instanz eines Ideal
lesers. Ihn frage ich gewisser
maßen bei einem Motiv: Darf 
das so stehen bleiben. Ein nicht 
unwesentlicher Bestandteil des 
I-Lesers ist mein Lektor, die 
'Schlüsselfigur für den Weg der 
Arbeit in die Öffentlichkeit. Das 
Denken an einen konkreten 
Leser aus meinem Publikum, 
das' Einbeziehen seiner Einwäh
de und Ansprüche würde meine 
Kreativität hemmen. Und dann 
denkt man nicht zuletzt an die 
Lesebedürfnisse seiner selbst. 
Als Ihren Hauptcharakterzug 
nennen Sie "die Kohlhaas-Na
tur". Aufgenommen wird dies in 
Die Künstliche Mutter, wo sich 
Wolfram Schöllkopf als Kohl
haasnatur bezeichnet und die 
Geliebte, Flavia Soguel, eine 
promovierte Juristin, ihm als 
"Fürsprecherin des Lebens" zur 
Seite steht. Ist es dieses Selbst
verständnis als Kohlhaas-Na
tur, das Sie veranlaßt, die "all
mähliche Verfertigung der Idee 
beim Schreiben" als Prozeß zu 
sehen, "den man sich selber an
hängt, mit ungewissem Aus
gang in der Trippelrolle des 
Staatsanwalts, des Strafvertei
digers und des Angeklagten "?, 
Welche Rolle ist für Sie die un
angenehmste? 
Mit der Kohlhaas-Natur meine 
ich, daß ein einmal erlittenes 
Unrecht so lange gespeichert 
wird, bis der "literarische Frei
spruch" erfolgt. In diesem Sinne ' 
ist die Künstliche Mutter nicht 
nur Anklage, sondern auch 
Selbstbefreiung. Aber der ver
kappte Jurist in mir will um je
den Preis recht behalten. Recht 
im Ästhetischen heißt Evidenz, 
Stimmigkeit. Ob ich dieses Ziel 
als Staatsanwalt, als Verteidi
ger oder als Opfer erreiche, ist 
nicht nur von Mal zu Mal ver
schieden, oft sind die Rollen gar 
nicht voneinander zu trennen. 

Deshalb wiederhole ich in der 
Künstlichen Mutter den ' 
Spruch, daß alles, was ich aus
sage, auch gegen mich verwen
det werden kann. 
Als Ihre Lieblingsbeschäftigun
gen nennen Sie Zaubern und 
Bobfahren. Warum nicht 
Schreiben? 
Obwohl ich kein "freier Schrift
steller" bin, fühle ich mich mit 
der Schreibarbeit so sehr ver
wachsen, daß sie nicht nur Be
freiung, sondern oft auch ein 
Fluch sein kann. Diese Ambiva
lenz zeigt die Skizze Der Mann 
der nur aus Wörtern besteht. 
Nach Hobbies gefragt, nenne 
ich lieber Dinge, die frei sind 
vom Zwang, zu müssen, neben 
dem Bobfahren und· dem Zau
bern noch das Improvisieren 
am Vibraphon und das Aquarel
lieren.. 
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Stiftungsgastdozentur für ?oetik: 

Hermann Burger 
hält im Wintersemester 1985/86 
fünf Vorlesungen zum Thema 

Die allmähliche Verfertigung 
der Idee beim Schreiben 

Die Vorlesungen finden statt jeweils dienstags, 18 bis 19 Uhr, 
am 7.,14.,21.,28. Januar und am 4. Februar 1986 im Hörsaal VI 

des Hauptgebäudes, Bauteil D. 

Am 7. Januar wird in der Stadt- und Universitätsbibliothek, 
Bockenheimer Landstraße 134-138, eine Ausstellung zu 

Hermann Burgers Leben und Werk eröffnet. 

Verdienstorden für Prof. Stegmann . 
Der Ministerpräsident der 

Autonomen Regierung Katalo
niensi, Jordi Pujol, hat am 17. 
Dezember das katalanische St.
Georgs-Kreuz, Creu de Sant 
Jordi (St.-Georgs-Kreuz) an den 
Frankfurter Romanisten Tilbert 
D. Stegmann verliehen, der da
mit als erster Deutscher diesen 
Orden erhält. 

Prof. Stegmann wird mit die
ser Auszeichnung der Dank der 
Katalanen für sein nunmehr 
fünfzehnjähriges Bemühen ab
gestattet, <:lie bedeute~deren 
Leistungen der katalaruschen 
Kultur aus Vergangenheit und 

,Gegenwart als spezifisch kata
lanische im deutschen Sprach
bereich bekannt zu machen. 

'Höhepunkte dieser Tätigkeit 
waren die Katalanische~ 
Wochen in Berlin 1978, die das 
größte Kulturfestival darstell
ten, das bisher katalanische 
Kunst, Literatur, Musik, Lied, 
Theater, Film, Buch und Kultur
wissenschaften einer anderen 
Kulturnation vorstellten. Die 
über 100 verschiedenen Veran-' 
staltungen in drei Wochen fan
den in Funk, Fernsehen und 
Presse ein Echo, das weit über 
Berlin hinaus wirkte. Ein ähnli
cher Erfolg war seinem Engage
ment für die Katalanischen 
Wochen in Karlsruhe (1983) be
schieden. In Karlsruhe gründe
te Stegmann auch die Deutsch
Katalanische Gesellschaft, die 
unter der Schirmherrschaft be
deutender katalanischer und 
deutscher Romanisten sich das 
Ziel gesetzt hat, die Katala
nischstudien im deutschspra
chigen Bereich insbesondere 
-durch stetigen Informationsaus
tausch zu fördern und jährlich 
ein deutsch-katalanisches Kol
loquium an verschiedenen U~i
versitätsorten abzuhalten. DIe 
von Stegmann initiierte Gesell
schaft hat inzwischen fast 300 
Mitglieder, darunter über 60 
jüngere deutschsprachige Kata
lanisten, die im letzten J ahr
zehnt Habilitations-, Promo

'tions-, Magister- oder andere 
Examensarbeiten mit katalani
schem Thema abgeschlossen 

, oder begonnen haben. 
Die Auszeichnung gilt nicht 

zuletzt für die Bemühungen 
Stegrrianns um den Aufbau der 
Biblioteca Catalana" am Insti

tut für Romanische Sprachen 
und Literaturen in Frankfurt. 
Sie wurde im Jahre 1985 vom 
katalanischen Kultusminister 
im Rahmen der "Katalanischen 
Tage Frankfurt" und während 
des J ahreskoll'oquiums der 
Deutsch-Katalanischen Gesell
schaft eingeweiht, wovon ein 
Gedenkstein an der Gräfstraße 
74 und ein zu diesem Anlaß ge
pflanzter katalanischer Kasta
nienbaum äußeres Zeichen ab
legen. Die Biblioteca Catalana, 
die im prinzip die Gesamtheit 
der lieferbaren Bücher in kata
lanischer Sprache sammelt, ist 
bereits heute die umfangreich
ste katalanische Bibliothek au
ßerhalb der katalanischen Län
der. Sie wurde fast ausschließ
lich aus Schenkungen al,lfge-

baut, die Stegmann für die Uni
versität erwirken konnte. 

Die Auszeichnung würdigt 
auch Professor Stegmanns pu
blizistische Tätigkeit auf kata
lanischem Gebiet. Er hat als 
Verfasser und Herausgeber von 
über 50 Beiträgen und Büchern 
und als Mitarbeiter am 
Deutsch-katalanischen Wörter
buch eine zentrale Stellung in 
der deutschen Katalanistik ein
genommen. Seine häufige Prä
senz im katalanischen Fernse
hen und Rundfunk machten ihn 
nach der labilen Situation wäh
rend der Franco-Diktatur für 
die Katalanen gewissermaßen 

zum ausländischen 'Anker
punkt, um das katalanische 
Selbstbewußtsein, die Wert
schätzung der eigenen Sprache 
und die freie Entfaltung einer 
eigenständigen und nationalen 
Zukunft im gesamteuropä
ischen Rahmen zu festigen. 

Nachdem Stegmann schon im 
Jahre 1972 für seine Disserta
tion den Cervantes-Preis in 
'Barcelona erhalten hatte, wird 
er für seine Verdienste um die 
katalanische Kultur nun in sei
ner Geburtsstadt Barcelona mit 
der höchsten Ehrung der kata
lanischen Regierung ausge
zeichnet. Dr. H. G. Klein 

- -~ -' -. '. - ~ ... . "'; , 

:'.' " '. '. ~tipendien 

Frankreich: Sonderpro-
gramm für Politologen, Histori
ker und Wirtschaftswissen
schaftler. Für Studierende der 
genannten Fachrichtungen bie
tet sich die Möglichkeit der 
Teilnahme an einem sechs mo
natigen (Beginn Okt. 86), aus 
Mitteln des Deutsch-Französi
schen Jugendwerkes teilfinan
zierten, Studienaufenthaltes in 
Frankreich. Neben dem Nach
weis des Vordiploms bzw. abge
schlossenen Grundstudiums 
werden gute französische 
Sprachkenntnisse zum Zeit
punkt der Bewerbung vorausge
setzt. Nähere Details zu den 
Studien programmen, den betei
ligten französischen Hochschu
len, Bewerbungsgang und Sti
pendienleistungen sowie die 
Stipendienanträge sind in der 
Akademischen Auslandsstelle ' 
erhältlich, wo auch die Anträge 
bis spätestens 12. Februar 1986 
einzureichen sind. 

Studienabschlußstipendien 
für ausländische Studierende 

Nächster Termin für die Be
antragung eines Studienab
schlußstipendiums ist der 15. 1. 
1986. Es können sich ausländi
sche Studierende aller Fach
richtungen der Universität 
Frankfurt bewerben, die sich 
nachweislich zu einer Abschluß
prüfung gemeldet und eine Ex
amensarbeit übernommen ha
ben, sich bereits in einer Prü
fung oder im Praktischen Jahr 
(Medizin) befinden. Der monat
liche Förderungsbetrag beläuft 
sich auf DM 700,-. Merkblätter 
und Antragsformulare sind in 
der Akademischen Auslands
stelle. erhältlich. 

Sprachkursstipendien für 
ost- und südosteuropäische 

, Sprachen 1986 
1. Russisch-Sprachkurse 
(a) Am Puschkin-Institut, 

Moskau, findet auch 1986 wie
der ein zweimonatiger Sprach
und Landeskundekurs (Sept.! 
Okt. 86) statt, für den der 
DAAD Teilstipendien in Höhe 
von DM 1800,- (Eigenbeteili
gUng ca. DM 500,-) zur Verfü-

gung stellt. Bewerben können 
sich Studierende der Slawistik/, 
Russistik, die sich z. Z. mind. im 
6. Fachsemester befinden und 
wenigstens ein Hauptseminar 
in russ.! slaw. Philologie absol
viert haben. 

(b) Für ' die im Sept. 1986 in 
Kiew und Simferopol stattfin
denden vierwöchigen Sprach
kurse vergibt der DAAD eben
falls Teilstipendien in Höhe von 
DM 1100,- (Eigenbeteiligung ca. 
DM 200,-). Um diese Stipendien 
können sich vorzugsweise Stu
dierende der Slawistik ab dem 
6: Fachsemester bewerben. 

(c) Um' ein Teilstipendium 
(DM 750,-) für die in Timmen
dorfer $.trand (BRD) und Eisen
stadt (Osterreich) im Sommer 
1986 angebotenen Russischkur
se können sich Studierende ab 
dem 3. Fachsemester mit ent
sprechenden Sprachkenntnis
sen, vorzugsweise Slawisten, 
bewerben. 

2. Für' die Sommersprachkur
se in Bulgarien, der CSSR, Ju
goslawien und Polen können 
sich Studierende aller Fachbe
reiche, die mind. im 3. Fachse
mester - sind und Grundkennt
nisse der jeweiligen Sprache 
nachweisen, um ein Teilstipen
dium bewerben. 

Über die genannten Sprach
aufenthalte informiert die Aka- ' 
demische Auslandsstelle, wo 
auch die Bewerbungsunterla
gen erhältlich und die Anträge 
bis spätestens 15. Januar 1986 
einzureichen sind. 

USA: Fulbright-Reise
stipendien 1986/87 

Für das Studienjahr 86/87 
vergibt ' die Fulbright-Kommis
sion, Theaterplatz 1a, 5300 Bonn 
2 (Tel. 0228 - 36 1021) Reisesti
pendien an Professoren, Dozen
ten, Graduierte und Studieren
de, die beabsichtigen, im akade
mischen J ahT 86/87 in den USA 
zu lehren, forschen oder zu stu
dieren. Antragsformulare sind 
direkt bei der Fulbright-Kom
mission anzufordern und dort 
bis zum 15. 1. 1986 einzureichen. 
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Max Wertheimer vor 75 Jahren: 

Entdeckung des Phi-Phänomens Promotionsstipendien 
Promotionsstipendien nach dem Hessischen Ge
setz zur Förderung von Nachwuchswissenschaft
lern 

Im Jahre 1910 entdeckte Max 
Wertheimer (1880 bis 1943) 
. Hauptbegründer der Gestalt~ 
psychologie, den nach ihm 
bekanntgewordenen wahrneh
mungspsychologischen Bewe
gungseffekt auf experimentel
lem Wege - das sog. Phi-Phä
nomen. Wertheimer der 19 Jah
re später Psychologieprofessor 
an der Universität Frankfurt 
~rde ~1929 bis 1933), leistete 
mit ~emer Entdeckung nicht 
nur emen psychologiegeschicht
lich wichtigen Forschungsbei
trag zur Bewegungswahrneh
mung, sondern er schuf damit 
auch, zusammen . mit seinen 
Wegbegleitern W. Köhler und 
K. Koffka, die Grundlagen der 
heutigen Gestalttheorie, insbe
sondere in der Allgemeinen 

Psychologie. Auch wurde da
durch eine allgemeine biopl)ilo-

.. sophische Denkrichtung eröff-
net, die bis heute ihre Anhän= 
ger im In- und Ausland auch in 
benachbarten Disziplinen hat 
(z. B. Ganzheitsmedizin, Ge
stalttherapie, Holismus). 
Bei dem Phi-Phänomen handelt 
es sich um eine Scheinbewe
gung von objektiv nicht beweg
ten Objekten (Reizen) unter be
stimmten zeitlich-räumlichen 
Bedingungen, die Wertheimer 
im einzelnen in seiner berühm
ten Arbeit über "Experimentelle 

Max Wertheimers 
Lehrveranstaltungen 

an der Akademie 
bzw. Universität 

(1912-1915): 

SS 1912 
, Übungen zur Psychologie 
der geistigen Fähigkeiten 
WS 1912/13 
Völkerpsychologie 
Ausgewählte Kapitel der 
Psychologie für Mediziner 
SS 1913 
Er kenntnistheoretische 
Probleme 
Psychologie des Gedächtnis
ses 
Ursprünge der Philosophie 
Besprechung neuerer psy
chologischer Arbeiten mit 
besonderer Berücksichti
gung der Medizin 
SS 1914 
Einleitung in die Psycholo
gie 
Ursprünge der Philosophie 
WS 1914/15 
Völkerpsychologie 
Psychologische Analyse 
hirnpa"thologischer Fälle 
Besprechung neuerer psy
chologischer Arbeiten mit 
besonderer Berücksichti
gung der Medizin 

Studien über das Sehen von Be
wegungen" (1912) - mit der er 
auch seinerzeit in Frankfurt ha
bilitiert wurde - beschrieben 
hat. Werden beispielsweise 
räumlich getrennte Lichtpunkte 
in kurzen optimalen Zeitinter
vallen (ca. 0,10 bis 0,40 Sek.) 
sukzessiv dargeboten, so wird 
ein einzelner Punkt wahrge
nommen, der sich hin und her 
zu bewegen scheint, obschon 
sich objektiv nichts bewegt 
(stroboskopische Bewegungs
täuschung; vgl. Kinoeffekt). 
Diese Scheinbewegung ist von 
einer echten Bewegung subjek
tiv nicht zu unterscheiden. 
Während so gezeigt -WUrde, daß 
für das (subjektive) Wahrneh
men einer Bewegung das Vor
handensein einer objektiven 
Bewegung nicht unbedingt er
forderlich ist, konnte damit das 
wahrnehmungspsychologische 
Primat des gestalthaften Se
hens als phänomenologische 
Grundqualität demonstriert 
werden. Die damit zusammen
hängenden weiteren Fragestel
lung~n und Befunde wurden 
von Wertheimer in der Folge
zeit verschiedentlich forschend 
und lehrend weiterverfolgt, wie 
dies bereits seine Frankfurter 
Lehrveranstaltungen verdeutli
chen (Privatdozent in Ffm. 1912 
bis 1915). 
Wertheimer, Köhler, Koffka u.a. 
konnten vor allem in den zwan
ziger Jahren in weiteren Unter
suchungen zeigen, daß der ge
stalttheoretische Denkansatz 
auch und gerade für denkpsy-
chologische Fragestellungen . 
von Bedeutung ist - in Abhe
bung von den konkurrierenden 
verhaltenstheoretischen und 
psychoanalytischen Ansätzen. 
Bis in die zeitgenössische Psy
chologie hinein hat Werthei
mers gestalttheoretischer Un
tersuchungsansatz seinen Nie
derschlag gefunden, wie dies 
die heutigen Lehr- und For
schungstexte ausweisen (Ge
schichts-, Handbuch- und Prak
tikumsliteratur) . . 
Max Wertheimer, der bereits 
als junger Wissenschaftler mit 
vielen bedeutenden Gelehrten 
auch anderer Fachgebiete -
Physik, Medizin, Philosophie -
direkte Kontakte pflegte, er
hielt im Jahre 1929 die Profes
sur (Nachfolge F. Schumann) 
für Psychologie und Philoso
phie an der J. W. Goethe-Uni
versität; diese allerdings nur 
vier Jahre (1929 bis 1933) wäh
rende Zeit endete für Werthei
mer jäh - er war gebürtiger 
Jude aus einer angesehenen 
Prager Familie - mit seiner 
Entlassung aus dem Universi
tätsdienst Anfang 1933 (s. G. 
Stuchlik, 1984, 11 Goethe im 
Braunhemd: Univel'sität Frank-

furt 1933 bis 1945; Psychologie 
im Nationalsozialismus': hrsg. 
von C. F. Graumann, 1985). 
Während der erzwungenen 
Emigration in die USA (New 
School of Social Research bzw ~ 
University in Exile, New York 
City) konnte Wertheimer mit 
seinen neuen Schülern die Ar
beiten zum Phi-Phänomen (und 
damit verwandten Wahrneh
mungserscheinungen) nicht 
mehr fortsetzen; um so mehr 
widmete er sich dort seinen 
später ebenfalls berühmt ge
wordenen denkpsychologischen 
Arbeiten. 
Wertheimers vor 75 Jahren ent
decktes Phi-Phänomen hat bis 
heute an aktuellem Forschungs
und auch (Praktikums-)Demon
strationsinteresse nichts verlo
ren. Viktor Sarris 

Mit Förderungsbeginn ab Apri11986 können an der Universität 
Frankfurt 15 bis 20 Stipendien an besonders qualifizierte wis
senschaftliche Nachwuchskräfte vergeben werden. 
Voraussetzung ist neben überdurchschnittlichen Studien- und 
Prüfungsleistungen eine besondere Befähigung zu wissen
schaftlicher Arbeit sowie die Erwartung, daß das Promotions
vorhaben einen hervorragenden Beitrag' zum Erkenntnisfort
schritt im Wissenschaftsfach erbringen wird. Der Stipendienbe
werber muß als Doktorand al?- dieser Universität angenommen 
und von einem Professor betreut sein. 
Bei der Auswahl werden Projekte, die erst begonnen worden 
sind, gegenüber weiter fortgeschrittenen Vorhaben zurückge
stellt. 
Informationen und Bewerbungsunterlagen sind erhältlich bei 
der Graduiertenförderungsstelle, Sozialzentrum, Bockenhei
mer Landstl'. 133, 5. OG, Zi. 503, Telefon 069 / 798 - 22 35; Sprech
zeit M. - Fr. von 8.30 - 11.30 Uhr. 
Die Bewerbungsfrist endet am 31. 1.1986. 

Etruskerexkursion mit Uni Pisa 
Vom 28. 9. bis 7. 10. 1985 fand 

- auf Einladung de'r Universi
tät Pisa - eine gemeinsame 
Exkursion zu den für das Etrus
kerj ahr 1985- in der Toskana 
und in Umbrien eröffneten Aus- _ 
stellungen statt, an der auch 
Frankfurter Studenten teilneh
men konnten. Die Reise war 
schon längerfristig durch- ent
sprechende Lehrveranstaltun
gen vorbereitet worden, und die 
Universität Frankfurt hat dan
kenswerterweise einen Zuschuß 
zu den Fahrtkosten beigesteu
ert. Für Unterkunft und Ver
pflegung, sowie für die Fahrten 
im Pisaner Universitäts bus 
kam die Universität Pisa auf, 
wofür ihr nicht genug ?:u dan
ken ist. Die Leitung lag ' bei 
Frau Professor Marisa Bonami
ci, die in Pisa das Fach etruski
sche Archäologie vertritt, und 

-selbst an der Einrichtung von 
Ausstellungen (in Volterra) und 
an den vorzüglic.hen Katalogen 
mitgearbeitet hat. Diese Katalo
ge von neun Ausstellungen an 
verschiedenen Orten bilden 
jetzt ein Kompendium der Er
forschung Etruriens und ihrer 
Probleme, das nicht so-bald zu 
ersetzen sein wird. Behandelt 
wird in ihnen Kultur, Geschich
te, Leben und Kunst der Etrus
ker von den Anfängen der sog. 
Villa-Nova-Zeit (um 1000 v. 
Chr.) bis zum Aufgehen in der 
römischen Zivilisation am Be
ginn unserer Zeitrechnung. 

Das seinem Ursprung nach im
mer noch geheimnisvolle, aber 
den späteren Italienern in man
chen Zügen doch nahe ver
wandte Volk, das seit der Mitte 
des 8. Jh. v. ChI'. mit den grie
chischen Kolonisatoren Italiens 

in Berührung kam und deren 
Schrift übernahm, das im 6. Jh. 
an der Stadtwerdung Roms ent
scheidenden Anteil hatte, und 
ohne dessen Anregungen auf 
vielen Gebieten, z. B. dem der 
Religion, die spätere Entwick
lung Roms nicht verstanden 
werden kann, war in den Aus
stellungen voll und vielseitig 
dokumentiert. 

Diese standen im Zeichen 
übergeordneter Gesichtspunkte 

. wie "Heiligtümer" in Arezzo, 
"Häuser und Paläste, Städte
bau" in Siena, "Kunsthandwerk 
und künstlerische Techniken" 
in Volterra, "Bergbau und Me
tal1verarbeitung" in Porto Fer
raio (Elba), "die Romanisierung 
Etruriens" in Orbetello, "Etrus
kische Schrift und Sprache" in 
Perugia. Ein Gesamtbild war in 
Florenz geboten, wo auf die rei
chen Bestände des dortigen 
Museo Archeologico zurückge
griffen werden konnte. Aber 
auch hier wie andernorts ka- I 
men Leihgaben der römischen I 
und vieler anderer europäischer 
Museen, etwa des Louvre, des I 
British Museum und Ostberlins 
hinzu. Auch das "Nachleben", so 
die Rezeption "tuskiseher" Ar
chitektur in der Renaissance 
war berücksichtigt. 
Es war ein unschätzbarer Ge
winn, gemeinsam mit den italie
nischen Kollegen und Studen
ten all diesen Reichtum zu se
hen und zu diskutieren. Dabei 
waren die Besichtigungen nicht 
allein auf die genannten Mu
seen beschränkt. An mehreren 
Orten gab es Gelegenheit, 
etruskische Monumente öder 
Ausgrabungsstätten im Zusam
menhang der sie umgebenden 
Landschaft zu sehen. So die Be-

festigungen mit den gewaltigen 
Stadttoren in Volterra, Perugia, 
Cortona und Orbetello, oder die 
Grabbauten der . archaischen 
Nekropolen des 7. und 6. Jh. v. 

. ChI'. in Populonia und Orvieto. 

Am Schluß waren wir zu Gast 
im Archäologischen Institut der 
Universität Pisa, wo wir in dem 
schönen mittelalterlichen Pa
last der Via Galvani aufs 
freundlichste aufgenommen 
und geführt wurden. Und nie
mand wird die einzigartige 
Sammlung römischer Sarko
phage im Pisaner Campo Santo 
vergessen, die auch für die ita
lienische Plastik der Frühre
naissance von so großer Bedeu
tung gewesen ist. Für alles dem 
Archäologischen Institut ' der 
Universität Pisa, seinen Dozen
ten und Studenten noch einmal 
unsererl herzlichsten Dank. 

Peter Bommel 

Fernstudium: 
Frist bis 15. Januar 
Bis zum 15. Januar 1986 kann 
man sich an der Fernuniversi~ 

. tät als Gast- oder Zweithörer 
für das Sommersemester 1986 
. einschreiben. Dabei bezieht 
man Kurse aus dem wissen
schaftlichen Studienprogramm 
in Form von schriftlichen Fern
studienmaterialien. Einschreib
unterlagen, Inf-ormation und 
Beratung: Universität Frank
furt, Arbeitsbereich Fernstu
dium und Weiterbildung, Sen
ckenberganlage 15 (2. Stock), 
6000 Frankfurt; Telefon: (069) 
798-3613 oder -3809 (Di. bis Fr.,9 
bis 12 Uhr, oder nach telefoni
scher Vereinbarung. (Die Uni
versität ist zwischen dem 23. 
und 31. 12. 1985 geschlossen.) 

Kinderbuchsammlung Benjamin' Humboldt-Stipendiat 
Herr Dr. med. Hiroshi Hashi
moto ist seit September 1985 
Gast der Abteilung I des Sen
ckenbergischen Zentrums der 
Pathologie (Leiter: Professor 
Dr. H. J. Stutte). Der 37jährige 
Humboldt-Stipendiat kommt 
aus Fukuoka auf Kyushu, der 
südlichsten Hauptinsel J apans, 
und ist Dozent der Kyushu-Uni
versität und Oberarzt am dorti
gen pa~hologischen Institut. Dr. 
Hashimoto beschäftigt sich vor 
allem mit enzym- und immun
histochemischen Untersuchun
gen an Weichgewebstumoren 
und hat zahlreiche Beiträge zu 
diesem Thema veröffentlicht. 
Zweck seines Aufenthaltes in 
Frankfurt ist die Weiterführung 
die'ser Arbeiten, insbesondere 
unter Anwendung hier zu erler
nender Techniken der Ultraim
munhistochemie und der in si
tu-Hybridisierung zum Nach
weis von Onkogenen. 

Die Kinderbuchsammlung Wal
tel' Benjamins ist dieser Tage' 
vom Institut für Jugendbuchfor
schung der Johann Wolfgang . 
Goethe-Universität erworben 
und aus London' nach Frankfurt 
gebracht worden, 
In mehrjährigen Verhandlun
gen konnte Prof. Dr. Klaus Do
derer, Direktor des Instituts für 
Jugendbuchforschung, die der
zeitige Besitzerin dazu bewe
gen, die Sammlung geschlossen 
an das Frankfurter Institut zu 
verkaufen. Der Erwerb kam mit 
Hilfe von Zuschüssen der "Stif
tung Deutsche Jugendmarke" 
(Bonn), der "Speyer'schen 

, Hochschulstiftung" (Frankfurt) 
u,nd der J ohann Wolfgang Goe
the-Universität (Frankfurt) zu
stande. 
Die private Kinderbuchsamm
lung von Walter Benjamin, de-

ren Kern schon von seiner Mut
ter stammte, enthält mit ihren 
216 Titeln eine große Anzahl 
seltener und schön illustrierter 
Werke aus der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. In einer 
Reihe von Aufsätzen bekannte 
sich Benj amin zu seiner "Pas
sion" des Sammelns alter Kin
derbücher. Walter Benjamins 
Kinderbuchsammlung wurde in 
den dreißiger Jahren von seiner 
geschiedenen Frau Dora Benja
min in Südfrankreich aufbe
wahrt und kam Anfang der 
vierziger Jahre nach London. 
Dort ging sie nach dem Tode 
von Dora Benjamin 1964 in den 
Besitz des Sohnes Stefan Ben
jamin über, der ausdrücklich 
wünschte, daß die Werke aus 
seinem Elternhaus später nach 
Deutschland zurückkehren soll
ten. Seit 1972, dem Todesjahr 

von Stefan Benjamin, befand 
sich die Sammlung im Besitz 
von dessen Witwe, Ah Kew Ja
net Benjamin. Die Sammlung 
ist nun nach über fünfzig J ah
ren nach Deutschland zurück
gekehrt. 

Mit dem Erwerb der Sammlung 
'konnte das Institut für Jugend
buchforschung nicht nur seine 
Bestände alter Kinder- und Ju
gendbücher um eine schon lan
ge berühmte, aber bisher kaum 
zugängliche Sammlung berei
cheern, es kehrt damit auch ein 
Teil des Lebenswerkes von Wal
tel' Benjamin zurück. 

Nach Katalogisierung und Re
staurierung der Bände soll die 
Sammlung in einer Ausstellung 
der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. 
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Drittes Gesetz zur Änderung des 
Hochschulrahmengesetzes vom 14.11.1985 
Das vieldiskutierte Dritte Gesetz zur Än
derung des Hochschulrahmengesetzes ist 
am 14. 11. 1985 beschlossen und im Bun
desgesetzblatt vom 22. 11. 1985 verkün
det worden. 
Der nachfolgende Abdruck informiert 
Sie über die Novellierung des Rahmen
;gesetzes. Er kann darüber hinaus für die 
'Diskussion um die Anpassung der Hessi
Ischen Gesetze (HHG und HUG), die in 
einer Frist von' zwei Jahren zu erfolgen 
hat (§ 72 Abs. 1 HRG), nützlich sein. 
Die Neubekanntmachung (Einarbeitung 
der Änderungen in den Gesetzestext) 
wird demnächst gedruckt und innerhalb 
der Universität verteilt. 

Drittes Gesetz zur Änderung des 
Hochschulrahmengesetzes vom 14. November 1985. 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates 
das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Hochschulrahmengesetzes 

Das Hochschulrahmengesetz vom 26. Januar 1976 
(BG BI. I S. 185), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset
zes über befristete Arbeitsverträge mit wissenschaftli
chem Personal an Hochschulen und Forschungseinrich
tungen vom 14. Juni 1985 (BGBl. I S. 1065), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
"Hochschulen im Sinn dieses Gesetzes sind die Uni
versitäten, die Pädagogischen Hochschulen, die 
Kunsthochschulen, die Fachhochschulen und die son
stigen Einrichtungen des Bildungswesens, die nach 
Landesrecht staatliche Hochschulen sind." 

2. § 2 wird wie folgt geändert: ' 
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

,,(2) Die Hochschulen wirken bei der Wahrneh
mung ihrer Aufgaben auf die Beseitigung der für 
Wissenschaftlerinnen bestehenden Nachteile hin." 

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 8 werden Absätze 
3 bis!:J. 

c) Absatz 9 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
"Die unterschiedliche AufgabensteIlung der Hoch
schularten nach § 1 Satz 1 und die Aufgaben der 
einzelnen Hochschulen werden durch das Land 
bestimmt." 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift wird das Wort "Neuordnung" 

durch das Wort "Ordnung" ersetzt. 
b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
e) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt 

geändert: ... 
aa) Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung: 

"Durch das Zusammenwirken der Hochschu
len (§ 2 Abs. 7) ist insbesondere zu gewährlei
sten:". 

bb) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 
,,1. ein Angebot von abgestuften, aufeinander 

bezogenen Studiengängen und Studienab-
. schlüssen in dafür geeigneten Bereichen; 
soweit es der Inhalt der Studiengänge zu
läßt, sollen gemeinsame Studienabschnitte 
oder aufeinander folgende Studiengänge 
geschaffen werden;". . 

cc) In Nummer 2 wird das Wort "einen" durch das 
Wort "ein" ersetzt. 

.4. § 5 wird aufgehoben. 
5. § 6 wird aufgehoben. 
6. § 9 erhält folgende Fassung: 

,,§ 9 
Koordinierung der Ordnung 
von Studium und Prüfungen 

(1) Bund und Länder tragen im Rahmen ihrer Zu
ständigkeiten gemeinsam Sorge für die Behandlung 
grundsätzlicher und struktureller Fragen des Stu
dienangebots unter Berücksichtigung der Entwick
lungen in der Wissenschaft, in der beruflichen Praxis 
und im Hochschulsystem. Sachverständige aus der 
Berufspraxis sollen an der Vorbereitung entsprechen
der Empfehlungen beteiligt werden. 

(2) Die Länder tragen im Rahmen ihrer Zuständig
keiten gemeinsam dafür Sorge, daß die Gleichwertig
keit einander entsprechender Studienabschlüsse und 
die Möglichkeit des Hochschulwechsels (§ 8 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 4) im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
durch eine entsprechende Gestaltung der Prüfungs
ordnungen gewährleistet wird. Bei Studiengängen, 

die mit einer Hochschulprüfung abgeschlossen wer
den, wirken die Länder .und die für den Geltungsbe
reich dieses Gesetzes bestehende Vertretung der 
Hochschulen zusammen. Vertreter des Bundes und 
Sachverständige aus der Berufspraxis sollen an der 
Vorbereitung entsprechender Empfehlungen beteiligt 
werden. Die zuständige Landesbehörde kann verlan
gen, daß bestehende Prüfungsordnungen der Hoch
schulen diesen Empfehlungen angepaßt werden; 
stimmt eine vorgelegte Prüfungsordnung nicht mit 
einer Empfehlung überein, so kann die zuständige 
Landesbehörde die Genehmigung versagen." 

7'. § 10 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte "und in den 

Empfehlungen der Studienreformkommissionen 
(§ 9 Abs. 4)" gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Zitat ,,(§ 69)" durch das. 
Zitat ,,(§ 4 Abs. 2 Nr. 9)" ersetzt. . 

c) Absatz 4 Satz 3 erhält folgende Fassung: 
"Auf die Regelstudienzeit kann eine nach Absatz 1 
Satz 3 in den Studiengang eingeordnete berufs
praktische Tätigkeit angerechnet werden." 

d) Absatz 5 erhält folgend Fassung: 
,,(5) Für Absolventen eines Hochschulstudiums 

können zur Vermittlung weiterer wissenschaftli
cher oder beruflicher Qualifikationen oder zur 
Vertiefung eines Studiums, insbesondere zur Her
anbildung des wissenschaftlichen und künstleri
schen Nachwuchses, Zusatz-, Ergänzungs- und 
Aufbaustudien angeboten werden. Sie sollen höch
stens zwei Jahre dauern. Die Zulassung zur Pro
motion setzt eine Teilnahme an solchen Studien 
nicht voraus." 

e) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt 
,,(6) Mit Zustimmung der zuständigen Landesbe

hörde können die Hochschulen neue Studiengänge 
einrichten, ~u denen Bewerber mit Hochschulzu
.gangsberechtigung auf Grund einer Eignungsfest
stellung der Hochschule zugelassen werden; diese 
kann sich auch auf besondere Vorbildungen oder 
praktische Fähigkeiten beziehen." 

8. § 11 wird wie folgt geän'dert: 
a) Absatz 1 Satz 1 und 2 erhält folgende Fassung: 

"Für jeden Studiengang soll die Hochschule eine 
Studienordnung aufstellen. Das Landesrecht kann 
insbesondere für Studiengänge mit geringen Stu
dentenzahlen Ausnahmen zulassen." 

b) In Absatz 1 wird folgender Satz 5 angefügt: 
"Die Studienordnung kann vorsehen, daß Lehrver
anstaltungen für besonders befähigte Studenten 
angeboten werden." 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
,,(3) Die Studienordnung ist der zuständigen §taat

lichen Stelle anzuzeigen. Diese kann eine Ande
rung verlangen, wenn die Studienordnung nicht 
gewährleistet, daß das Studium entsprechend der 
Prüfungsordnung durchgeführt und abgeschlossen 
werden kann. Durch Landesrecht ist eine Frist zu 
bestimmen, innerhalb derer die Änderung verlangt 
werden kann; die Studienordnung tritt nach Ablauf 
dieser Frist in Kraft, wenn eine Änderung nicht 
verlangt worden ist." 

9. § 15 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

"In Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von 
mindestens vier Jahren, die mit einer Hochschul
prüfung abgeschlossen werden, findet eine Zwi
schenprüfung statt, die studienbegleitend abge
nommen werden kann." 

. b) In Absatz 4 Satz 1 werden das Wort "Hochschulas
sistenten" durch die Worte "Hochschuldozenten, 
Ober assistenten, Oberingenieure, wissenschaftli
che und künstlerische Assistenten" und das Zitat,,§ 
53 Abs. 1 Satz 2" durch das Zitat,,§ 53 Abs. 2 Satz 1" 
ersetzt. 

10. § 16 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Die Genehmigung einer Prüfungsordnung ist zu 
versagen, wenn sie eine Regelstudienzeit von mehr 
als vier Jahren vorsieht, ohne daß die Überschrei
tung besonders begründet ist." 

b) In Absatz 1 werden folgende Sätze 3, 4 und 5 ange
fügt. 
"Die Genehmigung kann insbesondere versagt 
werden, wenn die Prüfungsordnung anderen Vor
schriften über die Regelstudienzeit nicht ent
~pricht. Die zuständige Landesbehörde kann die 
Anderung einer geltenden Prüfungsordnung ins
besondere verlangen, wenn diese den Anforderun
gen der Sätze 2 und 3 nicht entspricht. Die Voraus
setzungen für eine Versagung der Genehmigung 
sind gesetzlich zu regeln." 

11. § 18 erhält folgende Fassung: 

,,§ 18 
Hochschulgrade 

(1) Auf Grund der Hochschulprüfung, mit der ein 
berufsqualifizierender Abschluß erworben wird, ver
leiht die Hochschule einen Diplomgrad mit Angabe 

der Fachrichtung. Auf Grund der Hochschulprüfung 
an Fachhochschulen oder in Fachhochschulstudien
gängen anderer H;ochschulen wird ger Diplomgrad 
mit dem Zusatz ,Fachhochschu~~' LFH') verliehe.n. Die 
Hochschule kann einen Diplomgrad auch auf Grund 
einer staatlichen Prüfung oder einer kirchlichen Prü
fung, mit der ein Hochschulstudium abgeschlossen 
wird, verleihen. Das Landesrecht kann vorsehen, daß 
eine Hochschule für den berufsqualifizierenden Ab
schluß eines Studiums einen Magistergrad verleiht; 
dies gilt nicht für den Abschluß in einem Fachhoch
schulstudiengang. Nach näherer Bestimmung des 
Landesrechts kann eine Hochschule für den berufs
qualifizierenden Abschluß eines Studiums auf Grund 
einer Vereinbarung mit einer Hochschule, die außer
halb des Geltungsbereichs dieses Gese~zes liegt, an- ' 
dere als die in den Sätzen 1,2 und 4 genannten Grade 
verleihen. . 

(2) Im übrigen bestimmt das Landesrecht, welche 
Hochschulgrade verliehen werden. Es kann vorsehen, 
daß die Kunsthochschulen für den berufsqualifizie
renden Abschluß eines Studiums andere als die in 
Absatz 1 genannten Grade verleihen." 

12. § 25 erhält folgende Fassung: 
,,§ 25 

Forschung mit Mitteln Dritter 
(1) Die in der Forschung tätigen Hochschulmitglie

der sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen 
Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzu- ' 
führen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfü
gung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mit
teln Dritter finanziert werden; ihre Verpflichtung zur 
Erfüllung der übrigen Dienstaufgaben bleibt unbe
rührt. Die Durchführung von Vorhaben nach Satz 1 ist 
Teil der Hochschulforschung. 

(2) Ein Hochschulmitglied ist berechtigt, ein For
schungsvorhaben nach Absatz 1 in der Hochschule 
durchzuführen, wenn die Erfüllung anderer Aufgaben' 
der Hochschule sowie die Rechte und Pflichten ande
rer Personen dadurch nicht beeinträchtigt werden 
und entstehende Folgelasten angemessen berück
sichtigt sind; die Forschungsergebnisse sollen in der 
Regel in absehbarer Zeit veröffentlicht werden. 

(3) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist anzu
zeigen. Die Durchführung eines solchen Vorhabens 
darf nicht von einer Genehmigung abhängig gemacht 
werden. Die Inanspruchnahme von Personal, Sach
mitteln und Einrichtungen der Hochschule darf nur 
untersagt oder durch Auflagen beschränkt werden, 
soweit die Voraussetzungen des Absatzes 2 dies erfor
dern. 

(4) Die Mittel für Forschungsvorhaben, die in der 
Hochschule durchgeführt werden, sollen von der 
Hochschule verwaltet werden. Die Mittel sind für den 
vom Geldgeber bestimmten Zweck zu verwenden und 
nach dessen Bedingungen zu bewirtschaften, soweit 
gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. 
Treffen die Bedingungen keine Regelung, so gelten 
ergänzend die Bestimmungen des Landes. Auf Antrag 
des Hochschulmitglieds, das das Vorhaben durch
führt, soll von der Verwaltung der Mittel durch die 
Hochschule abgesehen werden, sofern dies mit den 
Bedingungen des Geldgebers vereinbar ist; Satz 3 gilt 
in diesem Falle nicht. 

(5) Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufliche 
Mitarbeiter an Forschungsvorhaben, die in der Hoch
schule durchgeführt werden, sollen vorbehaltlich des 
Satzes 3 als Personal der Hochschule im Arbeitsver
tragsverhältnis eingestellt werden. Die Einstellung 
setzt voraus, daß der Mitarbeiter von dem Hochschul
rnitglied, das das Vorhaben durchführt, vorgeschlagen 
wurde. Sofern dies mit den Bedingungen des Geldge
bers vereinbar ist, kann das Hochschulmitglied in be
gründeten Fällen die AI:beitsverträge mit den Mitar
beitern abschließen. 

(6) Finanzielle Erträge der Hochschule aus For
schungsvorhaben, die in der Hochschule durchgeführt 
werden, insbesondere aus Einnahmen, die der Hoch
schule als Entgelt für die Inanspruchnahme von Per
sonal, Sachmitteln und Einrichtungen zufließen, ste
hen der Hochschule für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
zur Verfügung. 

(7) Die Vorschriften über die Ausübung von Neben
tätigkeiten bleiben unberührt." 

13. § 26 erhält folgende F.assung: 
,,§26 

Entwicklungsvorhaben 
Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für Ent

wicklungsvorhaben im Rahmen angewandter For
schung sowie für künstlerische Entwicklungsvorha
ben sinngemäß." 

14. In § 29 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort "Studium" 
die Worte "sowie in der Krankenversorgung" einge
fügt. 

15. In § 34 Satz 1 erster' Halbsatz wird das Wort "zwei" 
durch das Wort "drei" ersetzt. 

16. § 36 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Das Landesrecht regelt die Stellung der an 
der Hochschule hauptberuflich, jedoch nur vor-
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übergehend oder gastweise Tätigen, der Privat
dozenten, der außerplanmäßigen Professoren, der 

, Lehrbeauftragten, der wissenschaftlichen Hilfs
kräfte, der sonstigen an der Hochschule neben
beruflich Tätigen sowie der Ehrenbürger und 
Ehrensenatoren." 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 
,,( 4) Den Professoren stehen nach dem Eintritt in 

den Ruhestand die mit der Lehrbefugnis verbunde
nen Rechte zur Abhaltung von Lehrveranstaltun
gen und zur Beteiligung an Prüfungsverfahren zu." 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

17. Dem § 37 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 
"Mitglieder der Hochschule, die Aufgaben der Perso
nalvertretung wahrnehmen, können nicht einem Gre
mium der Selbstverwaltung angehören, das für Perso
nalangelegenheiten zuständig ist." 

18. § 38 wird wie folgt geandert: 
a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Art und Umfang der Mitwirkung sowie die zahlen
mäßige Zusammensetzung der Kollegialorgane, 
Ausschüsse und sonstigen Gremien bestimmen 
sich nach der fachlichen Gliederung der Hoch
schule, den Aufgaben der Gremien sowie nach der 
Qualifikation, Funktion, Verantwortung und Be
troffenheit der Mitglieder der Hochschule." 

b) In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Worten "Ver
hältnis der" die Worte "Sitze und der" eingefügt. 

c) Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 
,,3. die Oberassistenten, die Oberingenieure, die 

wissenschaftlichen und künstl~rischen Assi
stenten sowie die wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiter,". 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
aa) Nach Satz 1 werden fogende Sätze 2, 3 und 4 

eingefügt: ' 
"Dem zentralen Kollegialorgan, das für die in § 
63 Abs. 2 genannten Aufgaben zuständig ist, 
gehören die Fachbereichssprecher stimmbe
rechtigt oder mit beratender Stimme kraft 
Amtes an. Das Landesrecht kann statt dessen 
vorsehen, daß für mehrere Fachbereiche ein 
Fachbereichssprecher oder die Vorsitzenden 
gemeinsamer Kommissionen nach § 65 Abs. 1 
diesem Organ kraft Amtes angehören. Beste
hen für die in § 63 Abs. 2 genannten Aufgaben 
mehrere zentrale Kollegialorgane, bestimmt 
das Landesrecht, welchem Organ die Fachbe
reichssprecher oder die Vorsitzenden gemein
samer Kommissionen kraftAmtes angehören." 

bb) Der bisherige Satz 2 wird wie folgt geändert: 
Nach den Worten "Mehrheit der" werden die 
Worte "Sitze und der" eingefügt. 

e) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort "Hochschulassi
stenten" durch die Worte "Hochschuldozenten, die 
Oberassistenen, die Oberingenieure, die wissen
schaftlichen und künstlerischen Assistenten" er
setzt und folgender Halbsatz angefügt: 
,,; Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt." 

f) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 
,,(5) Soweit ein Organ des Fachbereichs für die 

Entscheidung über Berufungsvorschläge, für die 
Durchführung von Habilitationsverfahren oder für 
den Erlaß von Habilitations- oder Promotions
ordnungen zuständig ist, ist allen Professoren des 
Fachbereichs die Möglichkeit einzuräumen, nach 
näherer Bestimmung des Landesrechts an diesen 
Entscheidungen stimmberechtigt mitzuwirken. 
Soweit für diese Entscheidungen eine gemeinsame 
Kommission zuständig ist, gilt Satz 1 für die Profes
soren der Fachbereiche, für welche die gemein
same Kommission gebildet wurde." 

g) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6; ihm wird 
folgender Satz 4 angefügt: 
"Professoren, die nach Absatz 5 berechtigt sind, an 
Entscheidungen über Berufungsvorschläge mitzu
wirken, gelten bei der Bestimmung der Mehrhei
ten nach den Sätzen 1 bis 3 als dem Gremium 
angehörend, soweit si,e an der Entscheidung mitge
wirkt haben." 

19. In § 39 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt: 
"Von der Verhältniswahl kann insbesondere abgese
hen werden, wenn wegen einer überschaubaren Zahl 
von Wahlberechtigten in 'einer Mitgliedergruppe oder 
in einem nach Landesrecht gebildeten Wahlbereich 
die Mehrheitswahl angemessen ist." 

20. § 42 erhält folgende Fassung 
,,§42 

Hauptberufliches wissenschaftliches 
und künstlerisches Personal 

Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche und 
künstlerische Personal der Hochschule besteht aus 
den Professoren (§ 43), den wissenschaftlichen und 
künstlerischen Assistenten (§ 47), den Oberassisten
ten und den Oberingenieuren (§ 48a), den wissen
schaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern (§ 53) 
sowie den Lehrkräften für besondere Aufgaben (§ 56). 
Das Landesrecht kann vorsehen, daß an wissenschaft
lichen Hochschulen und an Kunsthochschulen Ämter 
für Hochschuldozenten (§ 48c) eingerichtet werden 
können." 

21. § 43 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Zitat ,,§ 2 Abs. 8" durch 

das Zitat,,§ 2 Abs. 9" ersetzt; ferner wird nach Satz 2 
folgender Satz 3 angefügt: 
"Nach näherer Bestimmung des Landesrechts soll 
die Wahrnehmung von Aufgaben in Einrichtungen 
der Wissenschaftsförderung, die überwiegend aus 

staatlichen Mitteln finanziert werden, auf Antrag 
des Professors zur dienstlichen Aufgabe erklärt 
werden, wenn dies mit der Erfüllung seiner übri
gen Aufgaben vereinbar ist." 

b) In Absatz 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 
"Das Landesrecht kann vorsehen, daß ein Profes
sor auf begrenzte Zeit ausschließlich oder überwie
gend Aufgaben der Forschung in seinem Fach 
wahrnimmt oder für Vorhaben nach § 26 von ande
ren Aufgaben teilweise freigestellt wird." 

22. § 44 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Nr.4 erhält Buchstabe a folgende Fas

sung: 
"a) zusätzliche wissenschaftliche (Absatz 2) oder 

zusätzliche künstlerische Leistungen oder". 
b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3 

eingefügt: 
,,(2) Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistun

gen nach Absatz l 'Nr. 4 Buchstabe a werden in der 
Regel durch eine Habilitation nachgewiesen. In 
Fächern, in denen eine Habilitation nicht üblich ist, 
bei Berufungen aus dem Ausland oder in Ausnah
mefällen erfolgt der Nachweis durch gleichwertige 
wissenschaftliche Leistungen, die auch in einer Tä
tigkeit außer halb des Hochschulbereichs erbracht 
sein können. 

(3) Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschrei
bung die Wahrnehmung erziehungswissenschaft
licher oder fachdidaktischer Aufgaben in der Leh
rerbildung vorsieht, soll nur berufen werden, wer 
eine dreij ährige Schulpraxis nachweist. Professo
.ren an Fachhochschulen und Professoren für Fach
hochschulstudiengänge an anderen Hochschulen 
müssen die Einstellungsvoraussetzungen nach Ab
satz 1 Nr. 4 Buchstabe b erfüllen; in besonders 
begründeten Ausnahmefällen können solche Pro
fessoren berufen werden, wenn sie die Einstel
lungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buch
stabe a erfüllen." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4; in ihm wird 
das Zitat ,,Absatz 1 Nr. 1 bis 4" ergänzt durch "und 
den Absätzen 2 und 3". 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5; in ihm wer
den die Worte "Facharzt, Fachzahnarzt oder' Fach
tierarzt" durch die Worte "Gebiets arzt, Gebiets
zahnarzt oder Gebietstierarzt" ersetzt. 

r23. § 45 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 2 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 einge-' 

fügt: 
"Bei der Berufung von Professoren an Fachhoch
schulen und von Professoren für Fachhochschul
studiengänge an anderen Hochschulen in ein zwei
tes Professorenamt gilt diese Einschränkung , 
nicht." 

b) In Absatz 3 werden die Worte "in Ausnahmefällen" 
gestrichen. 

c) Absatz 4 wird aufgehoben; der bisherige Absatz 5 
wird Absatz 4. 

24. § 47 erhält folgend Fassung: 
,,§ 47 

Wissenschaftliche und künstlerische Assistenten 
(1) Der wissenschaftliche Assistent hat wissen

schaftliche Dienstleistungen in Forschung und Lehre 
zu erbringen, die auch dem Erwerb einer weiteren 
wissenschaftlichen Qualifikation förderlich sind. Ent
sprechend seinem Fähigkeits- und Leistungsstand ist 
ihm ausreichend Zeit zu eigener wissenschaftlicher 
Arbeit zu geben. Zu seinen wissenschaftlichen Dienst
leistungen gehört es auch, den Studenten Fachwissen 
und praktische Fertigkeiten zu vermitteln und sie in 
der Anwendung wissenschaftlicher Methoden zu un
terweisen. Im Bereich der Medizin gehören zu wissen
schaftlichen Dienstleistungen auch Tätigkeiten in der 
Krankenversorgung. 

(2) Der wissenschaftliche Assistent ist einem Pro
fessor zugeordnet und nimmt seine Aufgaben unter 
dessen fachlicher Verantwortung wahr. 

(3) Voraussetzung für die Einstellung als wissen
schaftlicher Assistent ist neben den allgemeinen 
dienstrechtlichen Voraussetzungen eine qualifizierte 
Promotion oder eine qualifizierte zweite Staatsprü
fung, in den Ingenieurwisschenschaften e~n qualifi
zierter Abschluß des wissenschaftlichen Studiums, in 
den akademischen Heilberufen neben der Promotion 
eine qualifizierte, das Studium oder die Ausbildung 
abschließende Staatsprüfung. Soweit im Bereich der 
Medizin heilkundliehe Tätigkeiten ausgeübt werden, 
bedarf es der Approbation oder einer Erlaubnis zur 
vorübergehenden Ausübung des Berufes. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten für künstlerische 
Assistenten entsprechend." 

25. § 48 erhält folgende Fassung: 
,,§ 48 

Dienstrechtliche Stellung der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Assistenten 

(1) Der wissenschaftliche Assistent und der künstle
rische Assistent werden für die Dauer von drei Jahren 
zu Beamten auf Zeit ernannt. Das Beamtenverhältnis 
des Assistenten soll mit dessen Zustimmung späte
stens vier Monate vor seinem Ablauf um weitere drei 
Jahre verlängert werden, wenn er die weitere wissen
schaftliche Qualifikation erworben hat oder zu erwar
ten ist, daß er sie in dieser Zeit erwerben wird. Im 
Bereich der Medizin soll das Dienstverhältnis, das 
nach Satz 2 um drei Jahre verlängert worden ist, unter 
den gleichen Voraussetzungen um weitere vier Jahre 
verlängert werden. Eine weitere Verlängerung ist ab
gesehen von den Fällen des § 50 Abs. 3 nicht zulässig; 
dies gilt auch für eine erneute Einstellung als Assi-
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stent. Ein Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf der 
Dienstzeit ist ausgeschlossen. 

(2) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, 
gelten für die Assistenten die Vorschriften für Beamte 
auf Lebenszeit entsprechend. 

(3) Für die Assistenten kann auch ein Angestellten
verhältnis begründet werden. In diesem Fall gilt Ab
satz 1 entsprechend." 

26. Nach § 48 werden folgende §§ 48 abis 48 deingefügt: 
,,§48 a 

Oberassistenten, Oberingenieure 
(1) Die Oberassistenten und Oberingenieure haben 

auf Anordnung Lehrveranstaltungen abzuhalten, die 
sie selbständig durchführen, und wissenschaftliche 
Dienstleistungen zu erbringen. Die mit ihrer Lehrbe
fugnis verbundenen Rechte bleiben unberührt. § 47 
Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 gilt entsprechend. Werden im 
Bereich der Medizin Oberassistenten vorgesehen, gilt 
auch § 47 Abs.1 Satz 4 entsprechend. 

(2) Voraussetzung für die Einstellung ist neben den 
allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen für 
die Oberassistenten die Habilitation, für die Oberinge
nieure eine qualifizierte Promotion oder eine qualifi
zierte zweite Staatsprüfung. Ferner kann von Oberin
genieuren nach näherer Bestimmung des Landes
rechts der Nachweis einer mindestens zweijährigen 
praktischen Tätigkeit außerhalb des Hochschulbe
reichs gefordert werden. 

§48 b 
Dienstrechtliche Stellung 

der Oberassistenten und Oberingenieure 
(1) Oberassistenten werden für die Dauer von vier 

Jahren, Oberingenieure für die Dauer von sechs J ah
ren zu Beamten auf Zeit ernannt. Werden im Bereich 
der Medizin Oberassistenten vorgesehen, so beträgt 
die Dauer des Dienstverhältnisses sechs Jahre. Hat 
der Oberassistent oder der Oberingenieur ein Dienst
verhältnis als wissenschaftlicher Assistent vor Ablauf 
der in § 48 Abs. 1 Satz 1 bis 3 festgelegten Zeiträume 
beendet, so ist die Dauer seines Dienstverhältnisses 
als Oberassistent oder Oberingenieur entsprechend 
'länger zu bemessen. 

(2) § 48 Abs. 1 Satz 4 und 5, Abs. 2 und 3 gilt entspre
chend. 

§48 c 
Hochschuldozenten 

(1) Die Hochschuldozenten nehmen die ihrer Hoch
schule in Wissenschaft und Kunst, Forschung und 
Lehre jeweils obliegenden Aufgaben nach näherer 
Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses selbständig 
wahr. § 43 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

(2) Für die Einstellungsvoraussetzungen der Hoch
schuldozenten gilt § 44 entsprechend. 

(3) Die Hochschuldozenten werden auf Vorschlag 
der Hochschule von der nach Landesrecht zuständi
gen Stelle eingestellt. 

§48d 
Dienstrechtliche Stellung 
der Hochschuldozenten 

(1) Hochschuldozenten werden für die Dauer von 
sechs Jahren zu Beamten auf Zeit ernannt. Im Bereich 
der Medizin kann das Dienstverhältnis um vier Jahre 
verlängert werden. § 48 Abs. 1 Satz 4 und 5, Abs. 2 und 3 
gilt entsprechend. Ist dem Dienstverhältnis als Hoch
schuldozent ein Dienstverhältnis als Oberassistent 
odel' Oberingenieur vorausgegangen, so verkürzt sich 
die Dienstzeit des Hochschuldozenten um den Zeit
raum des vorausgegangenen Dienstverhältnisses. 

(2) Der Hochschuldozent kann in besonders begrün
deten Ausnahmefällen zum Beamten auf Lebenszeit 
ernannt werden." 

27. § 49 wird wie folgt geändert: 
Die Worte "und Hochschulassistenten" werden durch 
die Worte " ,Hochschuldozenten, Oberassistenten, 
Oberingenieure, wissenschaftliche und künstlerische 
Assistenten" ersetzt." 

28. § 50 wird wie folgt geändert 
a) In der Überschrift werden die Worte "für beamtete 

Professoren und Hochschulassistenten" gestri
chen. 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte "und Hoch
schulassistenten" durch die Worte", Hochschul
dozenten, Oberassistenten, Oberingenieure, wis
senschaftliche und künstlerische Assistenten" 
ersetzt. 

c) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 und 4 
angefügt: 
,,(3) -Soweit Professoren, Hochschuldozepten, 

Oberassistenten, Oberingenieure, wissenschaftli
che oder künstlerische Assistenten oder wissen
schaftliche Mitarbeiter Beamte auf Zeit sind, ist 
das Dienstverhältnis, sofern dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen, auf Antrag des Beamten in 
dem Umfang zu verlängern, in dem er nach den §§ 
44 a und 48 a des Beamtenrechtsrahmenges~tzes 
beurlaubt worden ist; die Verlängerung darf die 
Dauer von zwei Jahren nicht überschreiten. Satz 1 
gilt auch für Zeiten einer Beurlaubung für eine 
wissenschaftliche Tätigkeit oder eine wissen
~chaftliche oder berufliche Aus-, Fort- oder Weiter
bildung im Ausland, für Zeiten einer Beurlaubung 
nach der dem § 4 ader Mutterschutzverordnung 
des Bundes entsprechenden landesrechtlichen Re
gelung und Zeiten eines Beschäftigungsverbots 
nach den den §§ 1, 2, 3 und 8 der Mutterschutzver
ordnung des Bundes entsprechenden landesrecht
lichen Regelungen, soweit eine Beschäftigung 
nicht erfolgt ist, sowie für Zeiten des Grundwehr
und Zivildienstes. Eine Verlängerung nach den Sät-
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zen 1 und' 2 darf insgesamt die Dauer von drei 
Jahren nicht überschreiten. 

(4) Soweit für Professoren, Hochschuldozenten, 
Oberassistenten, Oberingenieure oder für wissen
schaftliche und künstlerische Assistenten ein be
fristetes Angestelltenverhältnis begründet worden 
ist, gilt Absatz 3 außer in den im § 44 ades Beamten
rechtsrahmengesetzes geregelten Fällen der Beur
laubung entsprechend." 

29. § 51 wird aufgehoben 

30. § 52 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 wird das Zitat ,,(§ 42 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des 

Beamtenrechtsrahmengesetzes)" durch das Zitat" 
(§ 42 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 des Beamtenrechtsrahmen
gesetzes)" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird das Zitat,,(§42 Abs.2 Satz 1 Nr.3 des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes)" durch das Zitat 
,,(§ 42 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 des Beamtenrechtsrah
mengesetzes)" ersetzt. 

31. § 53 erhält folgende Fassung: 
- ,,§53 

Wissenschaftliche und 
künstlerische Mitarbeiter 

(1) Wissenschaftliche Mitarbeiter sind die den Fach
bereichen, den wissenschaftlichen Einrichtungen 
oder den Betriebseinheiten zugeordneten Beamten 
und Angestellten, denen wissenschaftliche Dienstlei
stungen obliegen. Soweit der wissenschaftliche Mitar
beiter dem Aufgabenbereich eines Professors zuge
wiesen ist, ist dieser weisungsbefugt. 

(2) Zu den wissenschaftlichen Dienstleistungen ge
hört es auch, den Studenten Fachwissen und prakti
sche Fertigkeiten zu vermitteln und sie in der Anwen
dung wissenschaftlicher Methoden zu unterweisen, 
soweit dies zur Gewährleistung des erforderlichen 
Lehrangebots notwendig ist. Im Bereich der Medizin 
gehören zu den wissenschaftlichen Dienstleistungen 
auch Tätigkeiten in der Krankenversorgung. Das Lan
desrecht kann vorsehen, daß wissenschaftlichen Mit
-arbeitern, die befristet eingestellt werden, im Rahmen 
ihrer Dienstaufgaben auch Gelegenheit zur Vorberei
tung einer Promotion gegeben werden kann. 

(3) Einstellungsvoraussetzung für wissenschaftli
che Mitarbeiter ist neben den allgemeinen dienst
rechtlichen Voraussetzungen in c;ler Regel ein abge
schlossenes Hochschulstudium. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für künstlerische 
Mitarbeiter entsprechend." 

32. In § 54 wird das Wort "Hochschulassistent" durch das 
Wort "Hochschuldozent" ersetzt. 

33. § 55 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

,,An Kunsthocn.schulen können Lehraufträge auch 
zur Sicherstellung des Lehrangebots in einem 
Fach erteilt werden." ' 

b) Im bisherigen Satz 3 zweiter Halbsatz werden nach 
dem Wort "wenn" die Worte "der Lehrbeauftragte 
auf eine Vergütung verzichtet oder wenn" einge
fügt. 

34. § 57 wird aufgehoben. 

35. § 60 wird wie folgt geändert: 
a) Nummer 3 wird aufgehoben. 
b) Nummer 4 wird Nummer 3; in ihr wird das Zitat,,§ 

62 Abs. 3" durch das Zitat ,,§ 62 Abs. 2" ersetzt. 

36. § 62 erhält folgende Fassung: 
,,§ 62 

Leitung der Hoc4schule 
(1) Die Hochschule wird 

1 durch einen Rektor oder ein Rektorat (Rektorats
verfassung) oder 

2 durch einen Präsidenten oder ein Präsidialkolle-
gium (Präsidialverfassung) 

geleitet. Die Leitung der Hochschule nimmt ihre Auf
gaben in eigener Zuständigkeit wahr. Sie wahrt die 
Ordnung der Hochschule und übt das Hausrecht aus. 
Sie legt jährlich Rechenschaft über die Erfüllung der 
Aufgaben der Hochschule ab: 

(2) Der Leiter oder die zu wählenden Mitglieder des 
Leitungsgremiums der Hochschule werden auf Grund 
eines Wahlvorschlags der Hochschule von einem zen
tralen Kollegialorgan auf Zeit . gewählt und von (ier 
nach Landesrecht zuständigen Stelle bestellt. Eine 
Abwahl ist ausgeschlossen. Die für die Kollegialor
gane und sonstigen Gremien geltenden Vorschriften 
dieses Gesetzes sind auf das Rektorat und auf das 
Präsidialkollegium nicht anzuwenden. 

(3) Wird die Hochschule durch einen Rektor gelei
tet, so nimmt dieser sein Amt hauptberuflich wahr. 
Der Rektor ist aus dem Kreis der der Hochschule 
angehörenden Professoren zu wählen. Seine Amtszeit 
beträgt mindestens zwei Jahre. 

(4) Dem Rektorat gehören der Rektor als Vorsit
zender und hauptberufliches Mitglied, Prorektoren 
und kraft Amtes der leitende Verwaltungsbeamte an. 
Rektor und Prorektoren sind aus dem Kreis der der 
Hochschule angehörenden Professoren. zu wählen. 
Ihre Amtszeit beträgt mindestens zwei Jahre. 

(5) Zum Präsidenten kann bestellt werden, wer 
eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt 
und auf Grund einer mehrjährigen verantwortlichen 
Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft, 
Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten läßt, daß er 
den Aufgaben des Amtes gewachsen ist. Der Präsi
dent nimmt sein Amt hauptberuflich wahr. Seine 
Amtszeit beträgt mindestens vier Jahre. 

(6) Dem Präsidialkollegium gehören der Präsident 
als Vorsitzender und hauptberufliches Mitglied, Vize-

präsidenten und kraft Amtes der leitende Verwal
tungsbeamte an. Die Amtszeit des Präsidenten be
trägt mindestens vier Jahre. 

(7) Für Hochschulen, deren Größe eine hauptberuf
liche Leitung nicht erfordert, kann das Land Ausnah
men vorsehen." 

37. § 63 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

~,Die Professoren verfügen in diesem Organ über 
die absolute Mehrheit der Sitze und der Stimmen." 

b) In Absatz 2 erhält Nummer 1 folgende F(!ssung: . 
,,1. Beschlußfassung über den Vorschlag für die 

Wahl des Leiters und der zu wählenden Mitglie
der des Leitungsgremiums der Hochschule;". 

38. § 64 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 SCl-tz 2 werden die Worte "im Rahmen 

der Ausstattungspläne" gestrichen. 
b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Worte "nach Maß

gabe derAusstattungspläne" gestrichen. 
c) In Absatz 5 wird folgender Satz 2 angefügt: 

"Sieht das Landesrecht vor, daß die Fachbereichs
sprecher dem Kollegialorgan nach § 38 Abs. 3 Satz 2 
stimmberechtigt angehören und daß die Vertreter 
der Professorengruppe nach § 38 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
in diesem Organ nur zusammen mit den Fachbe
reichssprechern uber die absolute Mehrheit der 
Sitze und der Stimmen verfügen, so bedarf die 
Wahl des Fachbereichssprechers außer der Mehr
heit des Fachbereichsrats auch der Mehrheit der 
ihm angehörenden Professoren; § 38 Abs. 6 Satz 2 
gilt entsprechend." 

39. In § 66 Abs. 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 
,,Als Leiter oder als Mitglied einer kollegialen Leitung 
einer wissenschaftlichen Einrichtung kann nur ein ihr 
angehörender Professor gewählt oder bestellt wer
den." 

40. Im 4. Kapitel wird der 3. Abschnitt (§§ 67 bis 69) 
aufgehoben. 

41. § 70 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 4 werden die Sätze 1 und 2 durch folgen

den Satz ersetzt: 
,,An Aufgaben der Koordinierung der Ordnung von 
Studium und Prüfungen (§ 9) können Angehörige 
staatlich anerkannter Hochschulen beteiligt wer
den." 

b) In Absatz 5 wird der 'Halbsatz ,,; § 6 ist sinngemäß 
anzuwenden" aufgehoben. 

42. § 71 erhält folgende Fassung: 
,,§ 71 

Gleichstellung von Abschlüssen 
der Notarschule 

Die Abschlüsse der Ausbildung an der Notarschule 
des Landes Baden-Württemberg können den Ab
schlüssen eines vergleichbaren Studienganges an ei
ner staatlichen Hochschule gleichgestellt werden." 

43. § 72 Abs.1 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten 

dieses Gesetzes in der Fassung vom 26. Januar 1976 
(BGBl. I S.185) sind den Vorschriften der Kapitell bis 
5 entsprechende Landesgesetze zu erlassen. Inner
halb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Dritten 
Gesetzes zur Änderung des Hochschulrahmengeset
zes vom 14. November 1985 (BGBl. I S. 2090) sind den 
Vorschriften des Artikels 1 N r. 1 bis 42 dieses Gesetzes 
entsprechende Landesgesetze zu erlassen. § 9 in der ab 
1. Januar 1988 geltenden Fassung, die §§ 57 abis 57 f 
und § 70 Abs. 6 gelten unmittelbar.'~ 

44. § 73 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
,,(3) Für die Mitwirkung von Professoren an Gesamt

hochschulen, die nach § 75 Abs. 4 übergeleitet oder 
ausschließlich in Fachhochschulstudi,engängen tätig 
sind, ist nach näherer Bestimmung des Landesrechts 
eine Regelung zu treffen, die von Vorschriften des § 38 
Abs. 2 bis 6 abweicht. Dabei ist vorzusehen, daß diese 
Professoren nicht der nach § 38 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 zu 
bildenden Gruppe angehören oder auf andere Weise 
sicherzustellen, daß ihre Stimmen bei der Berechnung 
der nach § 38 Abs. 3 Satz 5 und Abs. 6 für Professoren 
vorgesehenen Mehrheiten zumindest bei Entschei
dungen außer Betracht bleiben, die Forschung, künst
lerische Entwicklungsvorhaben und die Berufung von 
Professoren mit der Qualifikation im Sinne des § 44 
Abs. 1 Nr.4 Buchstabe a unmittelbar berühren." 

45. In § 74 wird nach dem Wort "Richtergesetzes" einge
fügt "in der Fassung des Gesetzes vom 10. September 
1971 (BGBl. I S. 1557)". 

46. In § 75 Abs. 1,3,4,5 und 6 wird jeweils das Zitat,,§ 72 
Abs. 1" durch das Zitat,,§ 72 Abs.1 Satz 1" ersetzt. 

47. In § 76 Abs. 1 und 3 wird jeweils das Zitat ,,§ 72 Abs. 1" 
durch das Zitat,,§ 72 Abs. 1 Satz 1" ersetzt. 

48. Nach § 76 wird folgender § 76 a eingefügt: 
,,§76 a 

Übergangsvorschrift für Hochschulassistenten 
Auf die beim Inkrafttreten des nach § 72 Abs.l Satz 2 

erlassenen Gesetzes vorhandenen Hochschulassi
stenten finden die sie betreffenden Vorschriften des 
Hochschulrahmengesetzes, des Beamtenrechtsrah
mengesetzes, des Bundesbeamtengesetzes und des 
Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum 22. No
vember 1985 geltenden Fassung Anwendung." 

Artikel 2 
Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes 

Das Beamtenrechtsrahmengesetz in der Fassung der 
Be.~anntmachung vom 27. Februar 1985 (BGBl. I S. 462), 
geandert.durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juli 1985 
(BGBL I S. 1513), wird wie folgt geändert: 

UNI-REPORT 

1. § 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
Die Worte "oder Hochschulassistenten" werden durch 
die Worte ",Hochschuldozenten, Oberassistenten und 
Oberingenieure, wissenschaftliche oder künstlerische 
Assistenten" ersetzt. . 

2. Die Überschrift vor § 105 wird dort und in der Inhalts
übersicht wie folgt gefaßt: 

,,3. Titel 
Beamtete Professoren, Hochschuldozenten, Oberassi
stenten, Oberingenieure, wissenschaftliche und künst
lerische Assistenten". 

3. § 105 erhält folgende Fassung: 
,,§ 105 

Für beamtete Professoren, Hochschuldozenten, 
Oberassistenten, Oberingenieure, wissenschaftliche 
und künstlerische Assistenten gelten die Vorschriften 
dieses Gesetzes, soweit nicht das Hochschulrahmenge
setz etwas anderes bestimmt." 

4. § 125 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
,,Absatz 1 Satz 2 gilt ferner nicht, wenn ein Berufssoldat 
oder Soldat auf Zeit als Professor, Hochschuldozent, 
Oberassistent, Oberingenieur, wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Assistent an einer nach Landesrecht 
staatlich anerkannten oder genehmigten Hochschule, 
deren Personal im Dienste des Bundes steht, in ein 
Beamtenverhältnis auf Zeit berufen wird." 

Artikel 3 
Änderung des Bundesbeamtengeseties 

Das Bundesbeamtengesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 27. Februar 1985 (BGBl. I S. 479), 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 1985 
(BGBL I S. 1513), wird wie folgt geändert: 
1. Die Überschrift vor § 176 a wird dort und in der Inhalts

übersicht wie folgt gefaßt: 
,,Abschnitt VII a 

Leiter von Hochschulen, Professoren, Hochschuldozen
ten, Oberassistenten, Oberingenieure, wissenschaftli
che und künstlerische Assistenten". 

2. § 176 a wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte "und Hoch

schulassistenten" durch die Worte '" Hochschuld
ozenten, Oberassistenten, Oberingenieure, wissen
schaftlichen und künstlerischen Assistenten" er
setzt. 

b) Absatz 2 zweiter Halbsatz erhält folgende Fassung: 
,,; für beamtete Hochschuldozenten gilt § 48 d, für 
beamtete Oberassistenten und Oberingenieure gilt 
§ 48 b und für beamtete wissenschaftliche und 
künstlerische Assistenten gilt § 48 des Hochschul-I 
rahmengesetzes entsprechend." . 

c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte "und Hochschul
assistenten" durch die Worte", Hochschuldozenten, 
Oberassistenten, Oberingenieure, wiss€mschaftli
che und künstlerische Assistenten" ersetzt. 

d) In Absatz 5 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben. 

Artikel 4 
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes 

§ 67 des Beamtenversorgungsgesetzes vom 24. August 
1976 (BGBL I S. 2485, 3839), das zuletzt durch Arti~el I des 
Gesetzes vom 18. Juli 1985 (BGBl. I S. 1513) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. In Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 werden die Worte "und 

Hochschulassistenten" durch die Worte '" Hochschuld
ozenten, Oberassistenten, Oberingenieure, wissen
schaftlichen und künstlerischen Assistenten" ersetzt. 

2. In Absatz 2 Satz 3 werden die Worte "oder Hochschulas
sistenten" durch die Worte '" Hochschuldozenten, Ober
assistenten, Oberingenieur, wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Assistenten" ersetzt. 

3. In Absatz 4 wird das Wort "Hochschulassistenten" 
durch die Worte "Hochschuldozenten, Oberassistenten, 
Oberingenieure, wissenschaftliche und künstlerische 
Assistenten" ersetzt. 

ArtikelS 
Neubekanntmachung 

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 
kann das Hochschulrahmengesetz in der ab 23. November 
1985 geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt
machen und dabei die Inhaltsübersicht sowie die Anfüh
rungen anderer Rechtsvorschriften anpassen. 

Artikel 6 
Berlin -Klausel 

Diese~. Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des 
Dritten UberIeitungsgesetzes auch im Land Berli:p.. 

Artikel 7 
Inkrafttreten 

Artikel 1 Nr. 6, 7 Buchstabe a und Nr. 41 Buchstabe a tritt 
am 1. Januar 1988 in Kraft. Im übrigen tritt dieses Gesetz 
am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und 
wird im Bundesgesetzblatt verkündet. 

Bonn, den 14. November 1985 

Der B und e s prä s i d e nt 
Weizsäcker 

Der Bundeskanzler 
D r. Hel mut K 0 h I 

Der Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft 

D r. D 0 rot h e e W i I m s 

Der Bundesminister des Innern 
D r. Z i m m e r man n 
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Kti-rz -notiert 
an den Fahrtkosten beträgt DM 
80,-. 

Öffnungszeiten 
Die Stadt- und Universitätsbi
bliothek und die Senckenbergi
sche Bibliothek haben folgende 
Öffnungszeiten: 

schaftler Wolfgang Klose, Chri
stian Schwarz und Frank 
Sturm gewählt. Die Marketing
Studenten, die sich bisher für 
die Arbeit der Geschäftsstelle 
Frankfurt des MTP e. V. einge
setzt haben, übernehmen damit 
im kommenden Jahr die bun
desweite Koordination der Akti
vitäten der studentischen Initia
tive. Der MTP e. V. ist derzeit 
mit neun ' Geschäftsstellen an 
den führenden deutschen Mar
keting-Lehrstühlen vertreten. 
Neben Frankfurt sind' dies Frei
burg, Köln, Mannheim, Mün
chen, Münster, Nürnberg, Saar
brücken und Berlin. 

UNI-REPORT 

Zeitung der Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität Frankfurt a. M. Herausgeber: Der 
Präsident der Universität Frankfurt am 
Main. 

( \ 

Berlin-Seminar für ausländi
sche Studierende 

Voranmeldungen ab 15. J a
nuar 1986 in der Akademischen 
,Auslandsstelle, Sozialzentrum, 

" 5. Stock, Zi. 525, Tel. 7 98 23 07. 24. - 29. 12. 1985: geschlossen. 
30. 12. 1985: geöffnet von 8.00 -
17.00 Uhr. Ausleihe vorr 10.00 -
16.30 Uhr. 31. 12. 1985 und 1. 1. 
1986: geschlossen. 

Vom 20. - 26. April 1986 fin
det in West-Berlin wieder ein 
Informationsseminar des 
DAAD über die Bundesrepublik 
für ausländische Studierende 
der J. W. Goethe-Universität 
statt. Unterkunft, Verpflegung 
sowie die Teilnahme an Exkur
sionen und kulturellen Veran
staltungen in Berlin sind ko
stenlos. Die Eigenbeteiligung 

Universität schließt "zwischen 
den Jahren" 
Wie in den letzten Jahren bleibt 
die Universität "zwischen den 
Jahren" geschlossen, damit 
Energiekosten eingespart wer
den können. Letzter Arbeitstag 
ist der 20. Dezember, erster Ar
beitstag im neuen Jahr der 2. 
Januar. 

MTP-Vorstand 
Zum N-ationalen- Vorstand der 
bundesweiten Studenteninitia
tive "Marketing zwischen Theo
rie und Praxis e. V. MTP" wur
den die Wirtschaftswissen-

In der Zentralen Studienberatung ist die Stelle einer 
Studienberatungshilfskraft mit Abschluß 

(40 Std.lMonat) zu besetzen. Aufgabengebiet: Mitarbeit bei Informations
und Beratungsangeboten zur Phase nach dem ersten Studienabschluß (Mög
lichkeiten der Weiter-, Zusatz- und Alternativqualifikation im Hochschulbe
reich). Einstellungsvoraussetzungen: abgeschlossenes wissenschaftl. Hoch
schulstudium in einem Studiengang der Fachbereiche 6 bis 11 der JWGU 
oder vergleichbarer Abschluß einer anderen Hochschule. 
Bewerbungen werden bis zum 10. 1. 1986 erbeten an den Präsidenten der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität - Zentrale Studienberatung -, Post
fach 11 19 32, 6000 Frankfurt 11. 

Beim Präsidenten ist in der Rechtsabteilung zum 1.1. 1986 die Stelle einer(s) 
Verwaltungs angestellten (BAT VII) 

zu besetzen. 
Das Aufgabengebiet umfaßt allgemeine Büro- und Schreibarbeiten (nach 
Band). Sie sollten schnell und sicher Schreibmaschine schreiben, die deut
sche Sprache in Wort und Schrift gut beherrschen, mit Schriftstücken und 
Akten umgehen können und über Berufserfahrung verfugen. 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT.-
Wenn Sie an dieser Arbeit und an einem Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst 
interessiert sind, so richten Sie Ihre Bewerbung bitte binnen 10 Tagen nach 
Erscheinen dieser Anzeige an den Präsidenten der Johann Wolfgang Goe
the-Universität, Senckenberganlage 31, 6000 Frankfurt/M. 11. 

Am Pharmakologischen Institut für Naturwissenschaftler ist ab l. l. 1986 
halbtags die Stelle einer 

AngesteUten im Schreibdienst (BAT VII) 
zu besetzen. 
Aufgabenbereich: Erledigung von Korrespondenz, Bibliotheksarbeiten, spe
zielle Verwaltungsarbei ten. 
Erwünscht: Gute Schreibmaschinenkenntnisse, Fähigkeit zur selbständigen 
Erledigung von Verwaltungs- und Organisationsaufgaben. 

. Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewerbunge,n mit den üblichen Unterlagen werden erbeten an: 
Prof. Dr. Dr. E. Mutschler, Pharmakologisches Institut für Naturwissen
schaftler, Theodor-Stern-Kai 7, Geb. 75A, 6000 Frankfurt/Main, Tel. 069 / 
6301 - 6748 bzw. 6301 - 6078. 

Am Fachbereich Informatik, Professur für ,,Anwendungen von Informa
tionssystemen" , ist vorbehaltlich der Beschlußfassung des Hessischen Land
tags zum 1. l. 1986 die Stelle eines(r) 

Wissenschaftlichen Mitarbeiters(in) 
(BAT IIa) 

befristet zunächst für die Dauer von drei Jahren zu besetzen. 
Nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder vom 27. 12. 
1983 erfolgt die Zahlung der Vergütung nach Verg.-Gr. III, evtl. II a BAT. 
Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der Mitarbeit an Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten in den Bereichen: 
- Entwicklungsumgebungen für die Datenbankprogrammierung 
- Integrierte Systeme zur Fakten- und Regelverwaltung 
- Wissensbankverwaltung für die Softwareentwicklung 
,Kenntnisse auf dem Gebiet der deduktiven Datenbanken und in der System
,analyse sind erwünscht. Die Tätigkeit umfaßt Dienstleistungen in Lehre und 
'Forschung gemäß Paragraph 45 HUG. 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird Gelegenheit zu selbstbe
stimmter Förschung, insbesondere zu Arbeiten an einer Dissertation, gege
ben. 

- Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 14 Tage nach Erscheinen 
dieser Ausschreibung zu richten an: 
Prof. Dr. M. Jarke, Fachbereich Informatik, Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität, Postfach 11 1932,6000 Frankfurt am Main 11. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Qualifikation bevorzugt 

Im Dekanat des Fachbereiches Rechtswissenschaft ist frühestens zum '1. 2. 
1986, befristet zunächst für die Dauer von 3 Jahren die Stelle eines/r 

wissenschaftlichen Mitarbeiters/in 
(BAT Ha) 

zu besetzen. Nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder 
vom 27.12.1983 erfolgt die Zahlung der Vergütung nach Vergütungsgruppe 
III, evtl. nach IIa BAT. 
Dem Stelleninhaber obliegt die Studienberatung des Fachbereichs, die Bear
beitung hochschulrechtlicher und organisatorischer Einzelprobleme, vor al
lem im Bereich des JAG und der Studienordnung, sowie die Bearbeitung 
einzelner Aufgaben, die sich im Zusammenhang mit der Fachbereichsver-
waltung ergeben. , 
Dem Stelleninhaber wird im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten Gele
genheit zu selbstbestimmter Forschung, insbesondere zur Arbeit an einer 
Dissertation, gegeben (§ 45 HUG). 
Als Qualifikation ist die Erste Juristische Staatsprüfung erforderlich. 
Der Fachbereich Rechtswissenschaft strebt eine Erhöhung des Anteils der 
Frauen an wissenschaftlichem Personal an und fordert deshalb qualifizierte 
Frauen auf, sich zu bewerben. 
Bewerbungen mit. den üblichen Unterlagen sind innerhalb 3 Wochen nach 
Erscheinen dieser Ausschreibung an den Dekan des Fachbereichs Rechts
wissenschaften, Senckenberganlage 31, 6000 Frankfurt am Main, zu richten. 

Das Klinikum sucht für den Ordnungsdienst (Pforten- und Geländeauf
sichtsdienst) geeignete und interessierte 

Mitarbeiter 
für eine Tätigkeit im Wechselschichtdienst (Früh-, Spät-, Nachtdienst, 40 
Stunden wöchentlich einschließlich Samstags-, Sonntags-, Feiertagsdienst). 
Neben gesundheitlicher Eignung und guten Umgangsformen sind schnelle 
Auffassungsgabe und geistige Beweglichkeit Voraussetzung. Bewerber mit 
einschlägigen beruflichen Erfahrungen im Wach- und Pfortendienst werden 
bevorzugt. 
Neben den im öffentlichen Dienst üblichen guten Sozialleistungen und ins
besondere einem krisenfesten Arbeitsplatz werden geboten: 13. Monatsge
halt, Zeitzuschläge, Wechselschichtzulage, Urlaubsgeld, zusätzliche bei
tragsfreie Altersversorgung, Mithilfe bei der Zimmer- oder Wohnungsbe
schaffung. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis spätestens 5. 1. 1986 
erbeten an das Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frank
furt/M., Theodor-Stern-Kai 7,6000 Frankfurt/M. 70. 

In dem nachstehend genannten Zentrum bestehen Einstellungsmöglichkei
ten für 

wissenschaftliche Angestellte 
(Zeitangestellte zum Zweck der Facharztweiterbildung) 

Zentrum der FrauenhJilkunde und Geburtshilfe: ab 01. 01. 1986 und 01. 07. 
1986. 
Bewerbungen mit näheren Angaben über das Berufsziel sowie den dafür 
erforderlichen Zeitraum der befristeten Tätigkeit und den üblichen Unterla
gen (Lebenslauf, Examenszeugnis, Diplom, Approbation, Promotion, Zeug
nisse, Arbeitsbescheinigungen über frühere, insbesondere nach Erwerb der 
Approbation ausgeübte Tätigkeiten) erbeten bis 15'.12. 1985 an das Klinikum 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Theodor
Stern-Kai 7, 6000 Frankfurt am Main 70. 

Am Institut für GEOCHEMIE, PETROLOGIE und LAGERSTÄTTENKUNDE 
ist voraussichtlich ab etwa 1. 1. 1986 die Stelle eines/einer 

Ingenieurs(in) - (FH)(BAT IV b) 
der Fachrichtungen Feinwerktechnik oder Elektrotechnik oder Physik zu 
'besetzen. Nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder vom 
27.12.1983 erfolgt die Zahlung der Vergütung nach Verg. Gr. V a evtl. IV b 
BAT. 
H"auptaufgabengebiet: Bedienung der automatischen' Röntgenfluoreszenz
anlage sowie Wartung der übrigen Röntgen-Analysengeräte des Institutes. 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewerbungen sind bis zum 31. 12.85 zu richten an den geschäftsführenden 
,Direktor des Instituts für Geochemi~, Petrologie und Lagerstättenkunde der 
J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main, Senckenberganlage 28, 6000 
Frankfurt/M., Tel. 069/798-2102. 

Im Institut der Anthropologie und Humangenetik für Biologen (FB 16) ist ab 
sofort die Stelle einer(s) 

Angestellten im Sc&reibdienst (BAT VII) 

'zur Aushilfe halbtags bis 28. 2. 86 zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt 
,nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
'Vorausgesetzt werden gute Kenntnisse in Maschinenschreiben. Englisch
kenntnisse sind erwünscht. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen wer
den erbeten an den Geschäftsführenden Direktor Prof. Dr. R. Protsch, Insti

, tut der Anthropologie und Humangenetik f. Biologen, Siesmayerstr. 70, 6000 
iFrankfurt am Main. 

Die wissenschaftliche Betriebseinheit Produktion/Sozialstruktur des 
Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften sucht ab sofort für die Dauer der 
Mutterschutzfrist (14 Wochen) halbtags (eventuell anschließend für die 
Dauer des Mutterschutzurlaubs ganztags) eine(n) Mitarbeiter(in) als Vertre
tung für die Stelle einer/eines 

Verwaltungsangestellten (BAT VII) . 
Das Aufgabengebiet umfaßt selbständige sekretariatstätigkeit (Korrespon
denz, Terminplanung etc.) sowie Schreibarbeiten und die Abwicklung des 
Publikumsverkehrs. ' 
Einstellungsvoraussetzungen: gute Schreibmaschinenkenntnisse, Befähi
gung für die üblichen Sekretariatsarbeiten. 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind innerhalb von zehn Tagen 
nach Erscheinen der Anzeige zu richten an den Dekan des Fachbereichs 
Gesellschaftswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität, 
Postfach 1119 32, 6000 Frankfurt am Main. 

An der Professur für Statistik und Ökonometrie (FB 2) ist zum 1. l. 1986 eine 
Wissenschaftliche HiHskraft ohne Abschluß 

mit ca 40 Std./Mon. einzustellen. 
Aufgabengebiet: Unterstützung bei Lehrveranstaltungen und Forschungsar
beiten, insbesondere: Durchführung eigenständiger EDV -Arbeiten. 
Bevorzugte Studienrichtungen: Informatik, Mathematik, Volkswirtschaft. 
Einstellungsvoraussetzung: abgeschlossenes Vordiplom. 
Interessenten wenden sich bitte an Frau Kisters, Raum 135 B, Tel.: 798/81 15, 
bzw. an Herrn Löwenbein, Raum 126 B, Tel. 798/8116, Professur für Statistik 
und Ökonometrie, FB Wirtschaftswissenschaften. 

Am Institut für England- und Amerikastudien ist ab 1.1.1986 die Stelle einer 
(s) 

ANGESTELLTEN IM FREMDSPRACHENDIENST 
(halbtags, BAT VIb) zu besetzen. 
Aufgabenbereich: Erledigung von deutscher und englischer Korrespondenz, 
Schreiben von wissenschaftlichen Texten und Unterlagen für Lehrveranstal
tungen. 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Einstellungsvoraussetzungen: gute Schreibmaschinen- und Stenografie
kenntnisse, sehr gute Englischkenntnisse. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zu 14 Tagen nach Er
scheinen der Anzeige zu richten an den Geschäftsführenden Direktor des 
Instituts für England- und Amerikastudien der Johann Wolfgang Goethe
Universität, Postfach 111932, Kettenhofweg 130, 6000 Frankfurt/M. 

Im Fachbereich Mathematik, Arbeitsgruppe Angewandte und Instrumen
telle Mathematik. ist zum 1. 3. 1986 die Stelle eines(r) 

WISSENSCHAFrLICHEN MITARBEITERS/IN 
(BAT IIa/halbe) befristet zunächst für die Dauer von drei Jahren zu besetzen. 
Nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder erfolgt die 
Zahlung der Vergütung nach Verg.Gr. III evtl. IIa BAT. 
Bewerber/innen müssen das Diplom in Mathematik abgelegt haben, gute 
Kenntnisse in Numerischer Mathematik besitzen sowie Interesse an und 
Fähi'gkeit zu wissenschaftlicher Forschung mit dem Ziel der Promotion 
besitzen. Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird Gelegenheit zur 
selbstbestimmten Forschung insbesondere Arbeit an einer Dissertation ge
geben. Bewerbungen werden innerhalb von 14 Tagen nach Erscheinen dieser 
Ausschreibung an Herrn Prof. Dr. F. Stummel erbeten. 

Am Fachbereich Mathematik ist bei der Arbeitsgruppe 8.1 (Prof. Dr. J . 
Weidmann) zum nächstmöglichen Termin die Stelle einer(s) 

ANGESTELLTEN IM FREMDSPRACHENDIENST 
(BAT VI b) zu besetzen. 
Zu den Aufgaben gehört die selbständige Führung des Institutssekretariats. 
Vorausgesetzt werden englische Sprachkenntnisse und die Bereitschaft zur 
Arbeit mit automatischen Textverarbeitungssystemen. 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden erbeten an Prof. Dr. J. 
Weirunann, Fachbereich Mathematik, Robert-Mayer-Straße 10, Postfach 
111932,6000 Frankfurt a. M. Bewerbungsschluß 31.12. 1985. 

Im Fachbereich Rechtswissenschaft - Professur für Öffentliches Recht und 
Verwaltungswissenschaft - ist ab 1. 1. 1986 befristet zunächst für die Dauer 
von drei Jahren eine Stelle für eine(n) 

WISSENSCHAFTLICHE(N) MITARBEITER(IN) 
(BAT II a) zu besetzen. Die Auf teilung in zwei halbe Stellen ist möglich. 
Nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder vom 27. 12. 
1983 erfolgt die Zahlung der Vergütung nach Verg. Gr. II1, evtl. II a BAT. 
Aufgabengebiet: Unterstützung in Forschung und Lehre, insbesondere auf 
den Gebieten des allgemeinen und besonderen Verwaltungsrechts. 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird dem/der wissenschaftli
chen Mitarbeiter/in Gelegenheit zu selbstbestimmter Forschung, insbeson
dere zu Arbeiten an einer Dissertation, gegeben (§ 45 HUG). 
Voraussetzungen: Abgeschlossene, möglichst mit Prädikat bestandene Erste 
Juristische Staatsprüfung und besonderes Interesse für das Öffentliche 
Recht, das auch im bisherigen Ausbildungsgang seinen Niederschlag gefun
den hat. 
Der Fachbereich Rechtswissenschaft strebt eine Erhöhung des Anteils der 
Frauen am wissenschaftljchen Personal an und fordert deshalb qualifizierte 
Frauen auf, sich zu bewerben. 
Bewerbungen sind bis 14 Tage nach Erscheinen der Anzeige an Prof. Dr. 
Rudolf Steinberg, Fachbereich Rechtswissenschaft, Johann Wolfgang Goe
the-Universität, Senckenberganlage 31, 6000 FrankfurUM., zu richten. 
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im Fachbereich Rechtswissenschaft ist ab 1. 1. 1986 bei der Professur für 
Deutsches und Ausländisches Zivilrecht, Zivilprozeß- und Versicherungs
recht (Professor Dr. Hans-Leo Weyers) die Stelle einer/eines 

WISSENSCHAFrLICHEN MITARBEITERIN/ ARBEITERS 
(BAT IIa), befristet zunächst für die Dauer von 3 Jahren, zu besetzen. 
Nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder vom 27. 12. 
1983 erfolgt die Zahlung der Vergütung nach Verg.Gr. II1, evtl. IIa BAT. 
Aufgaben: Teilnahme an Forschungsaufgaben der Professur auf den ge
nannten Gebieten, insbesondere des Schuldrechts; Mitarbeit bei der Planung 
von Lehrveranstaltungen, in!'besondere Seminaren und Übungen. Im Rah
men der bestehenden Möglichkeiten wird Gelegenheit zu selbstbestimmter 
Forschung, insbesondere zu Arbeiten an einer Dissertation, gegeben (§ 45 
HUG). 
Einstellungsvoraussetzungen: Mindestens erstes juristisches Staatsexamen 
(Prädikat); sehr gute Kenntnisse im Bereich des Schuldrechtes; von Vorteil 
sind außerdem vorhandene Routine in wissenschaftlicher Arbeit sowie 
Fremdsprachenkenntnisse. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zwei Wochen nach 
Erscheinen der Anzeige zu richten an Prof. Dr. Hans-Leo Weyers, Sencken
berganlage 31, 6000 Frankfurt/M 1. 
Der Fachbereich Rechtswissenschaft strebt eine Erhöhung des Anteils der 
Frauen an wissenschaftlichem Personal an und fordert deshalb qualifizierte 
Frauen auf, sich zu qewerben. 

Am Institut für Pädagogische Psychologie des Fachbereichs Psychologie ist 
zum 1. 2. 1986 die Stelle eines(r) 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS(IN) 
(BAT IIa), befristetzunächst für die Dauer von drei Jahren, zu besetzen. Nach 
den Richtlinien der Tarifgemeinschaft d~tscher Länder vom 27. 12. 1983 
erfolgt die Zahlung der Vergütung nacb'Vergütungsgruppe III, eventuell 
nach IIa BAT. , 
Aufgabengebiet: WissenschaftlichE~-Dienstleistungen zur Vorbereitung und 
Durchführung von Forschung und Lehre gemäß § 45 HUG. Im Rahmen 
bestehender Möglichkeiten wird Gelegenheit zu selbstbestimmter wissen
schaftlicher Arbeit, insbesondere zur Arbeit an einer Dissertation, gegeben. 
Einstellungsvoraussetzungen: Diplom in Psychologie und besondere Kennt
nisse auf dem Gebiet der Pädagogischen Psychologie, EDV-Erfahrung und 
vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung multivariater sta
tistischer Verfahren. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 14 Tage nach Erscheinen 
der Ausgabe an den Gesc!läftsführenden Direktor des Instituts für Pädagogi
sche Psychologie, Senckenberganlage 13-15,6000 Frankfurt/Main, zu rich
ten. 

Im Institut für Meteorologie und Geophysik ist zum 1. März 1986 die Stelle 
eines 

WISSENSCHAFrLICHEN MITARBEITERS 
(BAT IIa), befristet zunächst für die Dauer von zwei Jahren, zu besetzen. 
Nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder vom 27. 12. 
1983 erfolgt die Zahlung der Vergütung nach Verg.Gr. IH, evtl. IIa BAT. 
Zum Aufgabenbereich des/der Bewerbers/in gehören: 
Unterstützung der Geophysik-Hochschullehrer in Vorlesungen, Übungen 
und Praktika 
Forschungsarbeit auf dem Gebiet Seismologie oder Theorie elastischer Wel
len 
Teilnalune an Organisations- und Verwaltungsarbeiten. 
Gesucht werden Bewerber/innen mit gründlichen theoretischen Kenntnis
sen und Erfahrungen in r.lUmerischen Methoden. Einstellungsvoraussetzung 
ist eine abgeschlossene akademische Ausbildung (Diplom). Im Rahmen der 
bestehenden Möglichkeiten wird Gelegenheit zur selbstbestimmten For
schung, insbesondere zur Arbeit an einer Dissertation, gegeben (§ 45 HUG) 
G.). 
Bewerbungen mit den erforderlichen Unterlagen (Zeugnisse, Lebenslauf) 
werden bis zum 15. Februar 1986 erbeten an: Prof. Dr. G. Müller, Institut für 
Meteorologie und Geophysik, Feldbergstraße 47,6000 Frankfurt am Main. 

Am Institut für Physikalische und Theoretische Chemie im Arbeitskreis 
Prof. Kohlmaier sind ab sofort die Stellen für zwei 

WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITERINNEN/MITARBEITER 
(BAT IIA, HALBTAGS) 

befristet bis 30. 9.1988 (Projektdauer) zu besetzen. Nach den Richtlinien der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder vom 27. 12. 1983 erfolgt die Zahlung der 
Vergütung nach Verg.-Gruppe II1, evtl. IIA BAT. Das Aufgabengebiet umfaßt 
die Mitarbeit in dem int~rdisziplinären Forschungsprojekt: Simulation des 
Stoff- und Energiehaushaltes gesunder und geschädigter Waldökosysteme 
am Beispiel ausgewählter Waldgebiete in der BRD. 
Einstellungsvoraussetzungen: Abschluß eines naturwissenschaftlichen Stu
diums. Gelegenheit zu selbständiger Forschung und Anfertigung einer Dis
sertationsarbeit ist außerhalb der Arbeitszeit möglich. 
Bewerbungen sind zu richten an: Prof. Dr. G. H. Kohlmaier, Institut für 
Physikalische und Theoretische Chemie, Niederurseler Hang, Postfach 
111 932, 6000 Frankfurt 50. 

Im Fachbereich Rechtswissenschaft ist ab 1. 2. 1986 bei der Professur für 
Zivilrecht und Verfahrensrecht (Prof. Dr. M. Wolf) die Stelle einer/eines 

WISSENSCHAFrLICHEN MI'l'ARBEITERIN/MITARBEITERS 
(BAT II a), befristet zunächst für die Dauer von drei Jahren, zu besetzen. Die 
Auf teilung in zwei halbe Stellen ist möglich. 
Nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder vQm 27. 12. 
1983 erfolgt die Zahlung der Vergtitung nach Verg.-Gr. IH, evtl. II a BAT. 
Aufgaben: MitarbeIt In Forschung und Lehre auf den Gebieten der Professur 
gern. § 45 HUG. Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird Gelegen
heit zu selbstbestimmter Forschung, insbe~. zu Arbeiten an einer Disserta
tion gegeben. 
Einstellungsvoraussetzungen: 1. Staatsexamen; besondere Kenntnisse im 
Bürgerlichen Recht und Verfahrensrecht; EDV-Kenntnisse sind von Vorteil. 
Der Fachbereich Rechtswissenschaft strebt eine Erhöhung des Anteils der 
Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte 
Frauen auf, sich zu bewerben. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden erbeten bis spätestens 
zwei Wochen nach Erscheinen der Anzeige an: Prof. Dr. M. Wolf, Johann 
Wolfgang Goethe-Universität, Institut für Arbeits-, Wirtschafts- und Zivil
recht, Senckenberganlage 31, 6000 Frankfurt l. 

Im Vorzimmer der Liegenschafts- und Technischen Abteilung ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer(s) 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN (BATVIIIVI b) 
zu besetzen. Die Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen 
des BAT. 
Es werden Erfahrungen mit den üblichen Sekretariats- und Verwaltungsar
beiten, gute Schreibmaschinenkenntnisse.und Erfahrungen mit Terminpla
nung und -überwachung vorausgesetzt. Daneben sollten Kenntnisse auf dem 
Energiesektor (Strom, Gas, Wasser) vorhanden sein bzw. die Bereitschaft, 
sich rnitdieser Materie .anzufreunden. Gewandtheit im Umgang mitdifferen
ziertem Publikum ist unerläßlich. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 14 Tage. nach Erscheinen 
dieser Anzeige zu richten an den Präsidenten der Johann Wolfgang Goethe
Universität, Liegenschafts- und Technische Abteilung, Senckenberganlage 
31-33,6000 Frankfurt am Main 1. 
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Hochschulmeister 
1985: Uni Frankfurt 
Am 16. 11. 1985 fanden in Mün
ster/Westfalen die diesjährigen 
Deutschen Hochschulmeister
schaften im Kunstturnen statt. 
Der Vertretung der Universität 
Frankfurt gelang dabei ein 
großartiger Erfolg: Zum ersten
mal wurde der Titel des Deut
schen Hochschul-Mannschafts
meisters nach Frankfurt geholt! 
Dabei sah es zunächst gar nicht 
so gut aus für unsere Mann-
schaft. Das Reglement schreibt 
vor: Sechs Turner bilden eine 
Mannschaft, je fünf turnen an 
den Geräten Boden, Sprung, 
Barren und Reck, die vier be
sten Punktzahlen je Gerät bil
den das Mannschaftsergebnis. 
Aufgrund einer ' Verletzung 
mußte unser sechstes Mann
schaftsmitglied Hans-Jürgen 
König gleich in Frankfurt blei
ben; Detlef verletzte sich gar 
beim Einturnen in Münster, so 
konnte er nur noch beim Bo
denturnen mitmachen. So muß
ten wir praktisch ohne Streich
note den gesamten Wettkampf 
durchstehen; jeder Fehler eines 
Turners wäre voll zu Lasten des 
Mannschaftsergebnisses gegan
gen. Doch Ralf, Olaf und die 
beiden Matthias' behielten 
nicht nur die Nerven, sondern 
zeigten einen glänzenden Wett
kampf, und als Matthias Berlin
ger mit einem tollen Dreifach
Salto seine Reckübung beendet 
hatte, stand es fest: Wir hatten 
es geschafft, waren zum ersten
mal Deutscher Hochschul
Mannschaftsmeister im Kunst-

turnen geworden! Am meisten 
freute sich natürlich unser 
Coach Hans Blickhan, dem es 
nach 25 Jahren Teilnahme (zu
nächst als Aktiver, seit fast 20 
Jahren als Trainer und Betreu~ 
er des Uni-Teams) nun zum er
stenmal vergönnt war, den Titel 
mit nach Frankfurt zu nehmen; 
und auch Olaf freute sich wie 
ein Schneekönig, war es auf
grund s~ines Examens vermut
lich seine letzte Teilnahme an 
den Studentenmeisterschaften. 

Das Team der Uni Frankfurt 
ragte bei der anschließenden 
Uni-Fete mit feucht-fröhlichem 
Umtrunk ebenfalls durch aus
gezeichnete Leistungen heraus; 
die Studentinnen und Studen
ten der verschiedenen deut-

, sehen Universitäten kamen sich 
hier natürlich noch näher, als 
dies in der Konzentration wäh
rend des Wettkampfgeschehens 
möglich gewesen wäre. Ein 
Wermutstropfen bleibt, daß es 
unserer Uni wiederum nicht ge
lang, eine Studentinnen-Mann- . 
schaft auf die Beine zu stellen; 
vielleicht klappt das im näch
stenJahr. 

Für die Uni Frankfurt mit 
"Coach" Hans Blickhan turnten: 
Detlef Ramb (Sport/Biologie), 
Olaf Kirbs (Sport/Germanistik), 
Ralf Müller (Chemie), Matthias 
Berlinger (Sport/Politik) und 
Matthias Hauck, 3. der inoffi
ziellen Einzelwertung (Wirt
schaftswissenschaften). 

Olaf Kirbs 

Von links nach rechts: Matthias Berlinger, Ralf Müller, Olaf Kirbs, 
Matthias Hauck 

M.ittwoch, 
18. Dezember 
Prof. Ekkehard Rautenstraueh, 
Nantes: 

Das RAUMBILD - ' Bemer
kungen zum "Raum" in der 
Stereoskopischen Fotografie 

11.00 Uhr, Hörsaal 103, 1. Stock, 
Sophienstraße 1-3, 12 bis 13 
Uhr: Ausstellungsbesichtigung 
und Diskussion 

- Veranstalter: Institut für 
Kunstpädagogik 

* 
Dr. Manfred Warmuth, Santa 
Cruz, Kalifornien: 
Computing On The Anonymous 
Ring Or The Inherent Cost Of 
Symmetry 
16.15 Uhr, Sozialzentrum, Raum 
604 
- Informatikkolloquium 

* 
Privatdozent Dr. iur. Joachim 
Scherer LL. M.: 
Antrittsvorlesung: Aufgaben
provatisierung oder Publifizie
rung: Entwicklungsmodelle für 
öffentliche Unternehmen 
12.15 Uhr, Hörsaal 3, Hörsaalge
bäude 

Kleine Adventsmusik 
Mittwoch, 18. 12. 1985, 20 Uhr, 
in der Aula der Universität, 

Mertonstraße. 
Das Programm enthält Werke 
von G. P. da Palestrina (aus der 
"Missa ,brevis"), G. F. Händel 
(Coronation Anthem), A. F. 
Hesse (Orgelmusik zu vier 
Händen) u. a. Der Eintritt ist 

frei. 
Es musizieren unter der Lei
tung von OStR i. H. Christian 
Ridil das Collegium musicum 
instrumentale (Akademisches 
Orchester) und das Collegium 
musicum vocale (Akademi
scher Chor) sowie einige Soli-

sten. 

Zeitschrift für Studienberater 
Die Zahl der Studierenden an 
den Hochschulen steigt, die 
Zahl der Akademiker auch, 
nach Schätzungen von Bil
dungsexperten auf 4 Millionen 
im Jahre 2000 - annähernd 
doppelt so viele wie heute. Die 
Bedeutung der Studien- und 
Studenten beratung nimmt zu 
mit den quantitativen und qua
litativen Veränderungen in der 
Hochschullandschaft. Dem trägt 
die Arbeitsgemeinschaft der 
Studentenberater in der Bun
desrepublik und Berlin (West) 
Rechnung mit der Gründung 
der ZEITSCHRIFT FÜR THEO
RIE UND PRAXIS DER STU
DIEN- UND STUDENTENBE
RATUNG. 
Die Zeitschrift macht Arbeitser
gebnisse und Reflexionen aus 
den Beratungsstellen und aus 
der Beratungspraxis einer brei
teren Öffentlichkeit zugänglich. 
Sie stellt den Kontakt her zwi-

sehen Studentenberatern und 
allen, die im Hochschulbereich 
und den Nachbargebieten mit 
der Beratung zu tun haben. Stu
denten und Hochschullehrer, 
Studentenpfarrer und Hoch
schulpersonal, Sozialarbeiter 
und Berufsberater, Lehrer und 
Psychotherapeuten seien ge
nannt. 
In Heft 1 wird die Studienaus
gangsberatung behandelt und 
dargestellt, welche Formen die 
Auseinandersetzung mit den 
Themata "Arbeitslosigkeit", 
"Übergang Hochschule - Be
schäftigungssystem" in der Stu
dentenberatung finden kann. 
Arbeitsansätze wie z. B. Bewer
bertraining werden vorgestellt, 
Selbsthilfe-Initiativen von Stu
dienabsolventen geben einen 
Eindruck ihrer Möglichkeiten. 
Heft 2 gibt einen Überblick 
über die Beratung ausländi
scher Studierender. Die Vielfalt 

örtlicher Aktionen und Projekte 
wird deutlich, aber auch die 
problematische und mittlerwei
le auch Politiker beschäftigende 
Situation ausländischer Studie
render. 
Das Heft 3 wird das Thema 
"Frauen an der Hochschule" be
handeln und März 1986 erschei
nen, 
Als nächstes Schwerpunktthe
ma ist von der Redaktion "Stu
dentenberatung in der Europäi
schen Gemeinschaft" (Arbeitsti
tel) geplant. 
Bitte teilen Sie an die Adresse 
des Verlags mit, welche Hefte 
Sie zu bestellen wünschen bzw. 
ob Sie an einem Abonnement 
interessiert sind (die Reihe er
scheint halbjährlich zum Preis 
von DM 10,- zuzüglich Porto): 
Germinal-Ver lag, Friederika
straße 38, 4630 Bochum 1, Tel. 
02 34 / 33 03 29. 

John-Andrew Skillen 

Veranstalter: Fachbereich 
Rechtswissenschaft 

* Prof. Dr. P. J. Crutzen, Mainz: 
Nuklearer Winter , 
17.15 Uhr, Hörsaal Ang'ewandte 
Physik, Robert-Mayer-Straße 
2-4 
- Physikalisches Kolloquium 

* Dr. h. c. Ilse Rodenberg (Berlin 
- DDR):. 
Internationale Tendenzen im 
Kinder- und Jugendtheater 
-19.00 Uhr, Institut für Jugend
buchforschung, Myliusstraße 30, 
Sitzungsraum 
- Veranstalter: Institut für 
Jungendbuchforschung und die 
Internationale Vereinigung des 
Theaters für Kinder und Ju
gendliche, Sektion Bundesrepu
blik Deutschland 

Donnerstag, 
19. Dezember 
Dr. Andre Laks, Lille (Frank-
reich): ' 
Der andere Tyrann. tJberlegun
gen zur Struktur der politi
sehen Theorie Platons 
14.15 Uhr, Institut für Klassi
sche Philologie, Gräfstr. 76, VI. 
OG,Raum614 
- Veranstalter: Institut für 
Klassische Philologie und Fach
bereich Philosophie 

,* 
Prof. Dr. N. Schmidt-Kittler, 
Mainz: 
Anpassungs-Niveau und Lei
stungssteigerung in der Evolu
tion der Säugetiere 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal, 
Senckenberganlage 32 
- Kolloquium des Geologisch
Paläontologischen Instituts 

* Prof. Dr. Dieter Marme, Frei-
burg: 
Die Rolle des Calciums im 
Pflanzenreich 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal, Bo
tanisches Institut 
-' Botanisches Kolloquium 

* Vertreter der IG Chemie, der 
Hoechst AG, Dozent aus dem 
Zentrum für Biologische \ Che
mie (angefragt: Dozent aus dem 
Senckenbergischen Institut für 
die Geschichte der Medizin): 
Bedrohung oder Chance? -
Gentechnologie in der pharma
zeutischen und medizinischen 
Forschung 
19.00 Uhr, Großer Hörsaal, 
Haus 23, Klinikum 
- Ringveranstaltung der Fach
schaft Humanmedizin 

Freitag, 
20. Dezember 
R. Bunzenthal, Frankfurt: 
Westbank und ländliche Ent
wicklung in der 3. Welt 
14.00 Uhr, Raum 103, Neue 
Mensa 

Veranstal ter: Fachbereich 
Erziehungswissenschaften 

Freitag, 3. Januar 
Hans-Ludwig Neumann, Frank
furt: 
Das Jahr des Kometen 
20.00 Uhr, Kleiner Hörsaal, Phy
sikalischer Verein, Robert
Mayer-Straße 2-4 
- Veranstalter: Volkssternwar
te Frankfurt des Physikali
schen Vereins 

Montag, 6. Januar 
Dr. J.-Matthias Graf von der 
Schulenburg l Berlin: 
Zum Problem der Gerechtig
keit und Akzeptanz intergene
,rativer Umverteilung 
16.00 Uhr, Raum 320 C, Hörsaal
gebäude 
- .Wirtschafts- und sozialpoliti
sches Kolloquium des Sonder
forschungsbereichs 3 

UNI-REPORT 

Dienstag, 7 . Januar 
Prof. Dr. Wolfgang Grimme, 
Köln: 
(4 + 2)-Cycloreversionen unter 
Austritt von Aromaten: Die Be
ziehung zwischen Struktur und 
Reaktivität 
17.30 Uhr, Hörsaal 1, Chemische 
Institute, Niederursel 
- Organisch-Chemisches Kol
loquium 

* Dr. Karl-Dieter Entian, Tübin-
gen: 
Regulation des Kohlehydrat
stoffwechsels der Hefe Saccha
romyces cerevisiae 
18.15 Uhr, Institut für Mikrobio
logie, Sandhofstr., Haus 751A, 
Seminarraum, 2. Stock 

Mikrobiologisches Kollo
quium 

* 
E. Haake, U. Schürfeid: 
Informatik - die Schlüssel
technologie im Krieg der 
Sterne? 
19.15 Uhr, Hörsaal A, Hörsaal
gebäude; Mertonstraße 
- Interdisziplinäres Seminar 
"Friedensforschung , Frie
denssicherung" 

Mittwoch, 8. Januar 
Prof. Dr. H. Bock, Frankfurt: 
Zum Ablauf chemischer Reak
tionen 
16.00 Uhr, Hörsaal I, Hörsaalge
bäude 
- Veranstaltung im Rahmen 
der Vortragsreihe "Die Wand
lungen der Naturwissenschaf
ten in ihren Wirkungen auf Le
ben und Gesellschaft" der Uni
versität des 3. Lebesalters 

* Prof. Dr. Manuel Cardona, 
Stuttgart: 
Raman-Spektroskopie - An
wendungen in der Halbleiter
physik 
17.15 Uhr, Hörsaal Angewandte 
Physik, - Robert-Mayer-Straße 
2-4 
- Physikalisches Kolloquium 

* Prof. Dr. Clas M. Naumann, Bie-
lefeld: 
Das irano-afghanische Hoch
land - ein zoogeographischer 
Kontakt- und Bruckenraum 
18.30 Uhr, Festsaal, Sencken
berg-Museum 
- Veranstaltung im Rahmen 
der Vortragsreih.e zum Thema 
"Biogeographie des Vorderen 
Orients" der Senckenbergi
sehen Naturforschenden Gesell
schaft 

Donnerstag, 9. J antiar 
Prof. Dr. sc. Manfred Barthel, 
Berlin: 
Die fossile Pflanzenwelt des 
Rotliegenden in der DDR 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal, Bo
tanisches Institut, Siesmayer
straße 70 
- Botan~sches Kolloquium 

* Wolfgang Kuntze, Berlin: 
Bankenaufsicht und Eigenka
pitalsurrogate 
17.30 Uhr, Industrie- und Han
delskammer, Kolloquium "Fi
nanzinnovationen" des Instituts 
für Kapitalmarktforschung 
(Einlaß nur mit Karte, Telefon 
798-2669) 

* AG Medizin, FB 19: 
Hilfe, die Helfer kommen 
Medizin in der Dritten Welt 
19.00 Uhr, Großer Hörsaal, 
Haus 23, Klinikum 
- Veranstalter. Fachschaft Hu
manmedizin 

* Gemeindeabend 
Ist Wissenschaft autonom? 
20.00 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 

Veranstalter: Katholische 
Hochschulgemeinde 
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